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Niederschrift
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Sitzung am Dienstag, 24.03.2026

Sitzungsort

Ratssaal des Rathauses Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz 1, 51429 Bergisch Gladbach

Sitzungsdauer (Uhrzeit von / bis)

17:00 Uhr – 23:20 Uhr

Unterbrechungen (Uhrzeit von / bis)

17:18 Uhr bis 17:28 Uhr

Sitzungsteilnehmer
Siehe beigefügtes Teilnehmerverzeichnis

Tagesordnung

Ö Öffentlicher Teil

1 Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ratsmitglieder, Feststellung der 
ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit

  
2 Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - öffentlicher Teil
  
3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Rates vom 

16.12.2025 - öffentlicher Teil
 0024/2026

 
4 Mitteilungen des Bürgermeisters
  
5 Szenarien zur Fortführung des Q1
 0119/2026

 
6 Hebesatzsatzung der Stadt Bergisch Gladbach ab dem Haushaltsjahr 2026
 0147/2026

 
7 Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2026



 0670/2025/1
 

8 Haushalt 2026
 0152/2026

 
9 Einwohnerfragestunde
 0082/2026

 
10 Entwurf des Jahresabschlusses 2024 des Kernhaushaltes der Stadt Bergisch 

Gladbach
 0170/2026

 
11 Mitteilungsvorlage zum Bewilligungsbescheid im Rahmen der Teilnahme an dem 

Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW)
 0155/2026

 
12 Jahresabschluss 2024 der Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH (EBGL)
 0191/2026

 
13 Umstrukturierung der städtischen Beteiligungen: Entsorgungsdienste Bergisch 

Gladbach GmbH und Infrastruktur- und Projektgesellschaft Bergisch Gladbach 
mbH

 0158/2026
 

14 Strategisches Entwicklungskonzept Gronau; Maßnahme 5 – Programm zur 
klimaangepassten und energetischen Sanierung von Dächern, Fassaden und 
Vorzonen: Antragstellung im Rahmen des KfW-Förderprogramms 432

 0118/2026
 

15 Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung zur Teilnahme am Projektaufruf 
2025/26 für das Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler 
Sportstätten"

 0085/2026
 

16 Umgestaltung Stadionareal – weiteres Vorgehen
 0111/2026

 
17 Nebentätigkeiten des Bürgermeisters im Jahr 2025
 0005/2026

 
17.1 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und Bündnis 90/ DIE GRÜNEN 

zu den Stadthäusern vom 11.02.2026
 0136/2026

 
18 Umsetzung Bau-Turbo 1: Änderung der Zuständigkeitsordnung
 0811/2025

 
19 Umsetzung Bau-Turbo 2: Städtebauliche Grundsatzziele
 0076/2026

 
20 Bauprojekt „Im Bungert“ – Zustimmung der Gemeinde i.S.d. § 246e BauGB
 0810/2025

 
21 Bauvorhaben Hauptstraße (Wohnanlage mit Kurzzeitpflegestation) 

– Genehmigung nach dem Bauturbo
 0007/2026

 



22 Beschluss des Abwasserbeseitigungskonzept 2027 bis 2032
 0072/2026

 
23 Vergabesatzung zum Unterschwellenvergaberecht
 0113/2026

 
24 Heimatpreis 2026
 0802/2025

 
25 VIII. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Bergisch Gladbach
 0107/2026

 
26 VII. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach
 0056/2026

 
27 Änderung der "Allgemeinen Regelungen für die Durchführung von auswärtigen 

Klausurtagungen der Fraktionen"
 0103/2026

 
28 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Bergisch Gladbach und der

Gemeinde Odenthal über die Übernahme von Werkstattleistungen für die 
Feuerwehr der Gemeinde Odenthal durch die Stadt Bergisch Gladbach

 0041/2026
 

29 Satzung Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
(Inklusionsbeirat)

 0139/2026
 

30 Berufung der Mitglieder in den  Beirat für die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen (Inklusionsbeirat)

 0140/2026
 

31 Entsendung von Mitgliedern des Seniorenbeirates in Ausschüsse
 0062/2026

 
32 Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten
  

 
32.1 Wahl eines/einer stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der 

Bäderbetriebsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH
 0173/2026

 
32.2 Antrag der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bergisch Gladbach vom 02.03.2026 zur 

Umbesetzung im Aufsichtsrat der Zanders Entwicklungsgesellschaft mbH
 0175/2026

 
33 Mitteilungen zur Umbesetzung in den Ausschüssen
  

 
33.1 Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bergisch Gladbach vom 03.02.2026 auf 

Entsendung sachkundiger Bürgerinnen und Bürger auf die Liste der 
Stellvertretungen für verschiedene Ausschüsse.

 0104/2026
 

33.2 Antrag der Gruppe Bürgerpartei GL vom 25.02.2026 (eingegangen am 25.02.2026) 
auf Umbesetzung in den Ausschüssen

 0169/2026



 
33.3 Antrag der Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft vom 02.03.2026 (Eingang 

02.03.2026) auf Entsendung eines sachkundigen Bürgers auf die Liste der 
Stellvertretungen für diverse Ausschüsse

 0176/2026
 

34 Anträge der Fraktionen
  

 
35 Anfragen der Ratsmitglieder
  

 
35.1 Anfrage der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bergisch Gladbach zur Aktion "100 

Bäume für Bergisch Gladbach"
 0172/2026

 
35.2 Mündliche Anfragen
  

 
 



Protokollierung

Ö Öffentlicher Teil

 
1. Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ratsmitglieder, Feststellung der 

ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der 
Beschlussfähigkeit

  
Herr Kreutz eröffnet um 17:00 Uhr die 3. Sitzung des Rates in der XI. Wahlperiode und stellt fest, 
dass der Rat rechtzeitig und ordnungsgemäß einberufen wurde und beschlussfähig sei. 
 
Für die heutige Sitzung des Rates hätten sich Frau Kopner-Merky (Fraktion Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN), Frau Dr. Lübbecke (SPD-Fraktion), Herr Schöpf (AfD-Fraktion) und Herr Becker 
(Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft) entschuldigt. Herr Dr. Engel (CDU-Fraktion) nimmt ab 
17:24 Uhr (Tagesordnungspunkt Ö1), Herr Buchen nimmt ab 17:28 Uhr (Tagesordnungspunkt Ö1) 
bis 17:42 Uhr (Tagesordnungspunkt Ö1) und ab 19:41 Uhr (Tagesordnungspunkt Ö6) bis 21:47 
Uhr (Tagesordnungspunkt Ö9), Herr Schade (CDU-Fraktion) nimmt ab 20:22 Uhr 
(Tagesordnungspunkt Ö7), Frau Leveling (SPD-Fraktion) nimmt bis 20:03 Uhr 
(Tagesordnungspunkt Ö7), Frau Meyer-Bialk (CDU-Fraktion) nimmt bis 21:47 Uhr 
(Tagesordnungspunkt Ö9), Herr Eschbach (Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN) nimmt bis 22:00 
Uhr (Tagesordnungspunkt Ö16), Herr Dr. Engel nimmt bis 22:00 Uhr (Tagesordnungspunkt Ö16), 
Herr Dr. Nuding (fraktionslos) nimmt bis 22:05 Uhr (Tagesordnungspunkt Ö18) und Herr 
Steinbüchel nimmt bis 22:26 Uhr (Tagesordnungspunkt Ö23) teil. 
 
Als Unterlagen der heutigen Sitzung benennt Herr Kreutz:
 
die Einladung vom 05.03.2026 mit den dazugehörigen Vorlagen und der Anlage zur Tagesordnung
sowie
 
die mit Schreiben vom 20.03.2026 übersandte Aktualisierung der Anlage zur Tagesordnung mit 
den Beratungsergebnissen der vorberatenden Ausschüsse mit den ergänzenden Unterlagen:
 
ein Antrag zur Sache der der Ratsgruppe Bürgerpartei GL vom 07.03.2026 zu der Vorlage Nr. 
0152/2026 – Haushalt 2026 – (TOP Ö 8),
 
der aufgrund der vorangegangenen Diskussion im SPLA ergänzende Beschlussvorschlag der 
Verwaltung zu TOP Ö 18 - Umsetzung Bau-Turbo 1: Änderung der Zuständigkeitsordnung 
(Vorlage Nr. 0811/2025) und zu TOP Ö 19 - Umsetzung Bau-Turbo 2: Städtebauliche 
Grundsatzziele (Vorlage Nr. 0076/2026),
 
ein Änderungsantrag der Ratsgruppe Bürgerpartei GL zu TOP Ö 23 – Vergabesatzung zum 
Unterschwellenvergaberecht (Vorlage Nr. 0113/2026), der bereits in der Sitzung des HA als 
Tischvorlage vorgelegt worden sei,
 
zwei Änderungsanträge der Ratsgruppe Bürgerpartei GL zu TOP Ö 25 - VIII. Nachtragssatzung 
zur Hauptsatzung der Stadt Bergisch Gladbach (Vorlage Nr. 0107/2026) und zu TOP Ö 26 - VII. 
Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch 
Gladbach (Vorlage Nr. 0056/2026), die bereits in der Sitzung des Hauptausschusses als 
Tischvorlagen vorgelegen hätten,
 
die Antwort der Verwaltung zu TOP Ö 35.1.1 - Anfrage der CDU-Fraktion vom 27.02.2026 zur 
Aktion „100 Bäume für Bergisch Gladbach" (Vorlage Nr: 0172/2026) - die bereits als Tischvorlage 
in der Sitzung des Hauptausschusses vorgelegen hätte,
 
eine Anfrage zu der Thematik „Anhaltende Untätigkeit der Stadt Bergisch Gladbach bei der 
Durchsetzung des Rauchverbots auf Schulgelände“, die unter TOP Ö 35.1.2 behandelt werde,
 



sowie für den nicht öffentlichen Teil der Sitzung die Vorlage Nr. 0232/2026 - Abberufung und 
Bestellung einer Geschäftsführung und Bestellung eines Interims-Geschäftsführers der Zanders-
Entwicklungsgesellschaft mbH-, die bereits als Tischvorlage in der Sitzung des AFBL vorgelegt 
worden sei, der AFBL beschloss einstimmig, seine Tagesordnung aus Gründen äußerster 
Dringlichkeit um die Vorlage zu erweitern und beschloss sodann einstimmig dem Rat zu 
empfehlen, dem Beschlussvorschlag der Vorlage zu folgen.
 
Sodann stelle er die Erweiterung der Tagesordnung, wie bereits im AFBL festgestellt, aus Gründen
äußerster Dringlichkeit um die „Abberufung und Bestellung einer Geschäftsführung und Bestellung 
eines Interims-Geschäftsführers der Zanders-Entwicklungsgesellschaft mbH“ (Vorlage Nr. 
0232/2026) als TOP N 4.b zur Abstimmung:
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
 
Die Tagesordnung der Sitzung des Rates am 24.03.2026 wird aus Gründen äußerster 
Dringlichkeit um die Vorlage Nr. 0232/2026 – Abberufung und Bestellung einer 
Geschäftsführung und Bestellung eines Interims-Geschäftsführers der Zanders-
Entwicklungsgesellschaft mbH - als TOP N 4.b erweitert.
 
Als Tischvorlagen zur heutigen Sitzung benennt Herr Kreutz:

 Antrag der CDU-Fraktion vom 23.03.2026 zum TOP Ö 6 „Hebesatzsatzung der Stadt 
Bergisch Gladbach“

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN, ebenfalls vom 
23.03.2026 zum TOP Ö 6 „Hebesatzsatzung der Stadt Bergisch Gladbach“

 Antrag der CDU-Fraktion vom 23.03.2026 zum TOP Ö 7 „Entwurf des Stellenplans für das 
Haushaltsjahr 2026“

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN, ebenfalls vom 
23.03.2026 zum TOP Ö 7 „Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2026“

 Antrag der CDU-Fraktion vom 23.06.2026 zum TOP Ö 8 „Haushalt 2026 – 
Haushaltsbegleitbeschluss

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN, ebenfalls vom 
23.06.2026 zum TOP Ö 8 „Haushalt 2026 – Haushaltsbegleitbeschluss

 Stellungnahme der Verwaltung zu beiden Haushaltsbegleitbeschlüssen,

 Stellungnahme Personalrat zu den Haushaltsbegleitbeschlüssen,

 Antrag der CDU-Fraktion vom 23.03.2026 zu TOP Ö 8 – „Haushalt 2026“ – Sportliche 
Jugendförderung und Jubiläen von Sportvereinen

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN zu TOP Ö 8 
„Haushalt 2026“ betreffend die Finanzierung zusätzlicher Fahrten auf der Schnellbuslinie 
SB 40,

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN zu TOP Ö 8 
„Haushalt 2026“ betreffend die Finanzierung zur Verbesserung des Personalkostendefizits 
in Kindertagesstätten,

 Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der Ratsgruppe Bürgerpartei GL zu TOP Ö 8 – 
Haushalt 2026 – Gründung einer städtischen Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft 
(Drucksachennummer 0230/2026),

 die Anfragen zu TOP Ö 17 „Szenarien zur Fortführung des Q1“ der Ratsgruppe DIE LINKE 
vom 22.03.2026 und des Ratsmitgliedes Herrn Santillán vom 23.03.2026 sowie die hierzu 
erstellten Stellungnahmen der Verwaltung unter den Drucksachennummer 0247/2026 und 
0248/2026,

 die Stellungnahme der Verwaltung (Vorlage Nr. 0224/2026) zum Änderungsantrag der 
Ratsgruppe Bürgerpartei GL zu TOP Ö 23, 

 die Stellungnahme der Verwaltung zur Anfrage der Ratsgruppe Bürgerpartei GL 
(Tagesordnungspunkt Ö 35.1.2, Drucksachennummer 0231/2026 zu der Thematik 
„Anhaltende Untätigkeit der Stadt Bergisch Gladbach bei der Durchsetzung des 
Rauchverbots auf Schulgelände“ sowie die Erwiderung hierzu vom 24.03.2026

 die Vorlage 0236/2026 „Maßnahmenbeschluss zur Kostenerhöhung der Ersatz bzw. 
Neuanschaffung von Endgeräten für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräften“. Diese 



Vorlage ist aus Gründen äußerster Dringlichkeit zur Vermeidung weiterer 
Kostensteigerungen ebenfalls auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung aufzunehmen
 

Er schlage vor diesen Punkt als TOP N 4.a im nicht öffentlichen Teil der Sitzung aufzunehmen.
 
Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
 
Die Tagesordnung der Sitzung des Rates am 24.03.2026 wird aus Gründen äußerster 
Dringlichkeit um die Vorlage Nr. 0236/2026 – Maßnahmenbeschluss zur Kostenerhöhung 
der Ersatz bzw. Neuanschaffung von Endgeräten für Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräften - als TOP N 4.a erweitert.
 
Die Vorlage „Rahmenplanung 2.0 | hier: Beschluss über den Prozessaufbau für die Alten 
Stadthäuser und die Stadtkante als Grundlage für die weitere Bearbeitung“ (Vorlage: 0652/2025) 
sei bereits im letzten Sitzungsturnus beraten worden und in diesen Turnus vertagt. Im SPLA am 
05.03.2026 sei bereits über diesen Tagesordnungspunkt zusammen mit dem Antrag der 
Fraktionen der CDU, SPD und Bündnis 90/ DIE GRÜNEN zu den Stadthäusern vom 11.02.2026“ 
(Vorlage Nr. 0136/2026) beraten worden und mehrheitlich gegen die Stimme der Bürgerpartei GL 
beschlossen, dem Rat zu empfehlen:
 
 
1. Masterplan Innenstadt
Die Verwaltung werde beauftragt, vor Durchführung einer Marktinteressensabfrage zu den Alten 
Stadthäusern gemeinsam mit einem externen Planungsbüro einen Masterplan Innenstadt als 
Fortschreibung und inhaltliches Update der Rahmenplanung Innenstadt zu erarbeiten. Der 
Masterplan solle folgende Inhalte umfassen:
a) Integrierte Betrachtung zentraler Flächen
Darstellung der wesentlichen Entwicklungsmöglichkeiten der städtischen Flächen

 Bahnhofsumfeld
 Postgelände

 Alte Stadthäuser

 Bibliothek
in einem zusammenhängenden städtebaulichen und funktionalen Zusammenhang.
b) Zukunftsszenarien (Scenario Planning)
Untersuchung und vergleichende Darstellung unterschiedlicher Zukunftsszenarien für die 
Entwicklung der Innenstadt, sowohl städtebaulich als auch hinsichtlich möglicher Nutzungen.
c) Einbeziehung des Zanders-Geländes
Das Zanders-Gelände sei zwingend in die Erarbeitung des Masterplans einzubeziehen – sowohl 
städtebaulich als auch in Bezug auf mögliche Nutzungen –, um die Innenstadtfunktion insgesamt 
zu stärken.
Insbesondere sollten die räumlichen Übergänge und Verzahnungen zwischen dem Zanders-
Gelände und der Innenstadt vertiefend ausgearbeitet werden.
d) Gesamtbetrachtung der Nutzungsmöglichkeiten
Die Nutzungsmöglichkeiten der städtischen Flächen seien im Zusammenhang zu betrachten, um 
eine begründbare und nachvollziehbare Verteilung unterschiedlicher Nutzungen (z. B. Wohnen, 
Hotel, Gewerbe, öffentliche Nutzungen) darzustellen.
e) Vertiefung Alte Stadthäuser
Für den Bereich der Alten Stadthäuser sei eine vertiefende Bearbeitung vorzunehmen.
Hierzu sollten bildliche Darstellungen und Varianten erarbeitet werden, die mögliche 
städtebauliche Strukturen im Zusammenhang mit der umgebenden Bebauung veranschaulichen.
f) Zielsetzung
Ziel des Masterplans sei die Entwicklung einer integrierten Vision für die zentralen 
Innenstadtbereiche, die sowohl konzeptionell als auch bildlich nachvollziehbar dargestellt werde.
 
2. Stadtkante „An der Gohrsmühle“
Für den Bereich der Stadtkante An der Gohrsmühle werde aufgrund der heterogenen 
Eigentümerstruktur eine Zusammenarbeit mit NRW.URBAN angestrebt. 
NRW.URBAN soll dabei die Planung und Durchführung des Prozesses übernehmen.



 
Die Verwaltung versäumte die Vorlagen Drucksachen Nr. 0652/2025 und die Drucksachen Nr. 
0136/2026 auf die Tagesordnung der Ratssitzung zu setzen. Aufgrund dessen werde die 
Tagesordnung um diese Vorlagen unter TOP Ö 17.a erweitert. Der SPLA habe entschieden, in 
diesem Zusammenhang auch den Änderungsantrag des Ratsmitgliedes Herrn Santillán vom 
18.02.2026 im Rat zu beraten.
 
Aus den Reihen des Rates wird kein Widerspruch zum Vorschlag zur Erörterung geäußert.
 
Zu den Haushaltsreden TOP Ö 7 und dem Stellenplan gebe es eine Anregung aus der Sitzung des
Ältestenrates am 02.02.2026, die maximale Redezeit auf 10 Minuten je Vortrag zu begrenzen.
Sollte wie vorgeschlagen verfahren werden, dann sei nach den geltenden Regeln der 
Geschäftsordnung hierfür ein entsprechender formaler Antrag zu stellen.
 
Herr Freitag stellt nach § 16 der Geschäftsordnung einen Antrag auf Vertagung der 
Tagesordnungspunkte Ö6, Ö7 und Ö8. Die Begründung hierfür sei, dass die Verhandlungen über 
den Haushalt gescheitert seien und nun sehr kurzfristig Anträge einzelner Fraktionen vorliegen 
würden. Die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft habe keine Zeit dafür gehabt diese zu 
beraten. Die Anträge würden gravierende Änderungen beinhalten. 
 
Herr Waldschmidt erklärt, dass er die Aussage von Herrn Freitag nachvollziehen könne. Daher 
würde die SPD-Fraktion dem Antrag auf Vertagung zustimmen. 
 
Frau Meinhardt führt an, dass die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN ebenfalls dem Antrag auf 
Vertagung zustimmen werde. Außerdem sei man weiterhin kompromissbereit. 
 
Herr Dr. Metten zweifelt an, dass man bei einer Einigung ebenfalls einen Vertagungsantrag gestellt
hätte. Bevor über den Geschäftsordnungsantrag entschieden werde, bitte er um eine verbindliche 
Darstellung der Verwaltung, welche Auswirkungen die Vertagung auf diverse Verwaltungsbereiche
hätte. 
 
Herr Santillán äußert, dass er es begrüße, dass der Rat nun scheinbar auch andere Fraktionen in 
die Beratung miteinbeziehe. 
 
Herr Eggert erläutert, dass man sich in einer vorläufigen Haushaltsführung befinde, bis der 
Haushalt beschlossen und von der Kommunalaufsicht freigegeben worden sei. Freiwillige 
Maßnahmen, welche noch nicht begonnen worden seien, dürften in der vorläufigen 
Haushaltsführung nicht begonnen werden. 
 
Herr Dr. Metten stellt nach § 15 Abs. 1 f) einen Antrag auf Sitzungsunterbrechung.
 
Die Sitzung wird von 17:18 Uhr bis 17:28 Uhr unterbrochen.
 
Sodann stellt Herr Kreutz den Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung zur Abstimmung.
 
Für den Antrag auf Vertagung stimmen die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 
die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft, die Gruppe Die Linke, eine Stimme aus den Reihen 
der AfD-Fraktion und Herr Santillán. Gegen den Antrag auf Vertagung stimmen die CDU-Fraktion, 
die AfD-Fraktion, die Fraktion Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Damit ist der Antrag auf 
Vertagung mehrheitlich abgelehnt.
 
 
Herr Dr. Metten fragt an, ob die Aussagen die Herr Kreutz zum Thema Stadthaus getroffen habe 
deckungsgleich mit der Beschlussvorlage des SPLA seien.
 
Herr Kreutz bejaht dies.
 



Herr Kreutz führt an, dass in der heutigen Sitzung Vertreter der Pfadfinder anwesend seien. Der 
sie betreffende Tagesordnungspunkt sei als Nummer 17 vorgesehen. Aufgrund der heutigen 
Haushaltsberatungen würde er den Tagesordnungspunkt Ö17 im Interesse der Pfadfinder 
vorziehen und mit Tagesordnungspunkt fünf tauschen. 
 
Herr Ebert äußert, dass er gegen diesen Tausch in der Tagesordnung sei, da 
Haushaltsberatungen auch für die jungen anwesenden Vertreter der Pfandfinder relevant seien. 
 
Der Rat fasst mehrheitlich gegen drei Stimmen aus den Reihen der SPD-Fraktion, bei einer 
Enthaltung folgenden Beschluss:
 
Der Tagesordnungspunkt „Nebentätigkeiten des Bürgermeisters im Jahr 2025“ (Vorlage 
0005/2026) und der Tagesordnungspunkt „Szenarien zur Fortführung des Q1“ (Vorlage 
0119/2026) werden in der Reihenfolge getauscht. 

 
 
2. Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - öffentlicher Teil
  
Herr Kreutz stellt fest, ihm lägen keine schriftlichen Einwendungen vor; mündliche Einwendungen 
würden ebenfalls nicht erhoben.
 
Damit gelte die Niederschrift über die Sitzung des Rates am 16.12.2025 – öffentlicher Teil – 
als genehmigt.
 
 
3. Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Rates vom 

16.12.2025 - öffentlicher Teil
 0024/2026
Die Ratsmitglieder nehmen die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.
 
 
4. Mitteilungen des Bürgermeisters
  
Es liegen keine Mitteilungen des Bürgermeisters im öffentlichen Teil der Sitzung vor.
 
 
5. Szenarien zur Fortführung des Q1
 0119/2026
Herr Freitag gibt an, dass er stutzig werde, wenn ein Haus für die Pfadfinder gebaut werden solle, 
obwohl diese es nicht wollten. Auch das Kindergartenmuseum halte man für unpassend, zumal die
Mittel nicht vorhanden seien. Zudem liege weder ein Konzept noch ein Plan B vor.

Herr Paduch teilt mit, dass Jugendarbeit befürwortet werde, jedoch Prioritäten nötig seien. Das Q1 
sei in der jetzigen Form nicht haltbar. Für den Erhalt wären bis zu neun Millionen Euro erforderlich,
was aufgrund der Haushaltslage nicht darstellbar sei. Er unterstütze daher ein tragfähiges Konzept
der Verwaltung für die Pfadfinder.

Herr Komenda teilt mit, dass es schwerfalle, den Standort aufzugeben, man sich jedoch nach 
längerer Beratung entschieden habe, der Verwaltungsvorlage zu folgen.

Herr Santillán erklärt, er finde die Diskussion merkwürdig. Die Antworten der Verwaltung seien 
unvollständig, eine klare Kalkulation sowie Lebenszykluskosten fehlten. Im Ergebnis werde die 
Jugendarbeit gekürzt und auf nicht akzeptierte Standorte verlagert. Die verschiedenen Gruppen 
seien unzureichend beteiligt worden. Daher werde er der Sanierung zustimmen, den übrigen 
Punkten jedoch nicht. 

Frau Häuser teilt mit, dass die Jugendarbeit das Geld wert sein sollte.



Herr Cremer gibt an, dass er eine Einzelabstimmung der Ziffern 1 und den restlichen Ziffern 
beantrage. Einer Sanierung werde zugestimmt, ein Neubau jedoch abgelehnt. Zudem weist er 
darauf hin, dass die Pfadfinder das alte Gebäude behalten wollen würden.

Herr Gleichmann erwidert, dass in den verschiedenen Ausschüssen bereits viel diskutiert worden 
sei, eine Entscheidung allerdings auf Fakten basiert geschehen solle. Er spricht ebenfalls die 
Haushaltslage an und teilt mit, dass auch er die Jugendarbeit der Pfadfinder für wichtig erachte, 
allerdings es auch an anderen Stellen wichtige Jugendarbeit gebe, an denen dann das Geld fehle. 
Somit stimmen auch er dem Vorschlag der Verwaltung zu.

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beauftragt die Verwaltung vorbehaltlich der 
Sicherstellung der Finanzierung im Haushalt 2026

1. mit der kurzfristigen Umsetzung der notwendigsten Instandhaltungsmaßnahmen im 
Q1, damit der aktuelle Betrieb aufrecht erhalten bleiben kann,
 

Der Rat fasst mehrheitlich gegen die AfD-Fraktion, die Gruppe Die Linke, die Gruppe Bürgerpartei 
GL und Herrn Santillán, bei Enthaltung von zwei Stimmen aus den Reihen der Fraktion Volt/Freie 
Wählergemeinschaft folgenden Beschluss:

Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beauftragt die Verwaltung vorbehaltlich der 
Sicherstellung der Finanzierung im Haushalt 2026

2. mit dem Rückbau des Bestandsgebäudes Hauptstraße 328,
3. die Planung, Konzeptionierung sowie den Bau eines neuen Gebäudes auf dem 

Grundstück Hauptstraße 328 vorzunehmen. Mit diesen Leistungen soll die 
Infrastruktur- und Projektgesellschaft beauftragt werden. Des Weiteren ist der Politik 
ein Maßnahmebeschluss auf der Basis der LPH3 vorzulegen. 

4. mit dem Abschluss eines Interimsmietvertrags mit der GL Service GmbH für die 
Räumlichkeiten des Kindergartenmuseums sowie der Pfadinder im Gebäude 
Quirlsberg 1 bis zum Bezug des Neubaus,

5. mit der Ausschreibung eines Betreibers für den Neubau des „Jugendquartiers“.
 
 
6. Hebesatzsatzung der Stadt Bergisch Gladbach ab dem Haushaltsjahr 2026
 0147/2026
Herr Kreutz führt an, dass, sofern niemand widerspreche, bereits jetzt die Gelegenheit zur 
Haushaltsrede gegeben werde. Allen Ratsmitgliedern stehe die Möglichkeit offen, einen 
Wortbeitrag vom Redepult zum Haushalt zu halten. Zunächst erhielten die Vorsitzenden der 
Fraktionen in der Reihenfolge der Fraktionsgröße das Wort, anschließend die Vorsitzenden der 
Gruppen und danach die übrigen Ratsmitglieder, sofern sie dies wünschten.
Er weist darauf hin, dass jedes Mitglied des Rates der Stadt Bergisch Gladbach einen Wortbeitrag 
zum Beschluss der Haushaltssatzung der Stadt Bergisch Gladbach (Haushaltsrede) vom Redepult
aus halten könne und bittet darum, dies zu beachten.
 
Herr Dr. Metten hält für die CDU-Fraktion die Haushaltsrede von 17:50 Uhr bis 18:04 Uhr.

Herr Waldschmidt hält für die SPD-Fraktion die Haushaltsrede von 18:06 Uhr bis 18:17 Uhr.

Frau Meinhardt hält für die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN die Haushaltsrede von 18:18 Uhr 
bis 18:26 Uhr. 

Herr Fornoff hält für die AFD-Fraktion die Haushaltsrede von 18:26 Uhr bis 18:34 Uhr.

Herr Freitag hält für die Fraktion Volt/ Freie Wählergemeinschaft die Haushaltsrede von 18:35 Uhr 
bis 18:41 Uhr. 

Frau Häuser hält für die Gruppe Die Linke die Haushaltsrede von 18:42 Uhr bis 18:50 Uhr.

Herr Klein hält für die Gruppe Bürgerpartei GL die Haushaltsrede von 18:50 Uhr bis 19:05 Uhr.



Herr Santillán hält als Einzelratsmitglied die Haushaltsrede von 19:06 Uhr bis 19:14 Uhr.

 

Herr Dr. Engel äußert, er möchte einige Punkte richtigstellen und bezieht sich auf die 
Haushaltsrede von Herrn Waldschmidt. Er gibt an, dass die genannten Zahlen zur 
Belastungsanzeige des Personals korrekt seien, jedoch unklar bleibe, auf welchen Zeitraum sie 
sich beziehen und wie sie zustande gekommen seien. Es sei nicht die angemessene Lösung, 
mehr Personal einzustellen, um ein möglicherweise nicht lösbares Problem zu beheben. Dringend 
geboten sei stattdessen, im Bereich der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz 
voranzuschreiten, um der Überbelastung der Mitarbeitenden tatsächlich entgegenzuwirken. Der 
Vorschlag solle sicherstellen, dass die Stadt auch künftig ihren Aufgaben und Pflichten 
nachkomme. Zudem möchte er zur Diskussion der AfD-Fraktion beitragen. Es verhöhne 
demokratische Debatten, wenn Parteien aus der Mitte nicht mehr in der Lage seien, Antragstexte 
zu formulieren, aus Sorge, dass eine extremistische Partei zustimmen könnte. Entscheidend sei, 
dass man vernünftigen Vorschlägen zustimme, um den Problemen der Stadt aus der Mitte heraus 
zu begegnen.

Herr Waldschmidt entgegnet, dass er einen deutlichen Unterschied zwischen einer rassistischen 
Partei und der Partei Die Linke mache.

Herr Kochan fügt hinzu, dass zur Personalbewirtschaftung zwei Vorlagen vorlägen. Zum einen 
eine Stellungnahme des Personalrats, zum anderen eine Stellungnahme der Verwaltung zu 
diesem Tagesordnungspunkt. Als Rat der Stadt Bergisch Gladbach habe man eine 
Personalverantwortung für 1.500 Mitarbeitende, die berücksichtigt werden müssten, da die 
Probleme der Stadt nur mit diesen Mitarbeitenden gelöst werden könnten.

Herr Kreutz behält sich vor den Ausdruck aus Herrn Fornoffs Haushaltsrede „Remigration“ zu 
überprüfen und gegebenenfalls einen Ordnungsruf zu erteilen. 

Herr Henkel greift die Ausführungen von Frau Meinhardt auf, wonach während der Amtszeit von 
Herrn Urbach nicht ausreichend investiert worden sei. In diesem Zusammenhang weist er darauf 
hin, dass dabei verkannt werde, dass ein Investitionsdeckel bestanden habe. Er regt daher an, von
der Verbreitung unzutreffender Behauptungen abzusehen.

Herr Kraus greift ebenfalls die Haushaltsrede von Frau Meinhardt auf, insbesondere im Hinblick 
auf die darin enthaltene Frage, was die Stadtverwaltung leisten solle. Diese Frage sei antiquiert. 
Es gebe neue Rahmenbedingungen, daher solle man sich vielmehr die Frage stellen, was die 
Stadtverwaltung leisten müsse. In diesem Zusammenhang kommt er auf die Gesamtverschuldung 
der Stadt zurück, welche im Jahr 2022 noch etwa 310 Millionen Euro betragen habe. Der Plan für 
das Jahr 2026 sehe etwa 660 Millionen Euro vor. Diese Entwicklung sage viel über die 
Haushaltsführung und Haushaltsdisziplin der vergangenen Jahre aus. Es sei nun an der Zeit, 
Prioritäten zu setzen, da man über den Punkt hinaus sei, an dem man sich alles leisten könne.

Herr Dr. Schillings merkt an, dass deutlich geworden sei, dass es einige Differenzen bei den 
Prioritäten gebe. Für Irritation habe gesorgt, dass es keinerlei Meldungen zu einem geringeren 
Stellenbedarf gegeben habe. Es erscheine widersprüchlich, dass eine Verwaltung, die zunehmend
digitaler werde, zugleich weiterhin Personal aufbaue. Wenn Sachkosten sänken, die 
Personalkosten jedoch stiegen, sei der Ernst der Lage nicht erkannt worden. Es müsse überlegt 
werden, wie ein anderes Konnexitätsprinzip stärker zum Tragen kommen könne. Zum Ernst der 
Lage und dazu, diese in den Griff zu bekommen, gehöre Vertrauen. Es sei daher wichtig, 
Handlungsfähigkeit zu schaffen. Vor diesem Hintergrund werde vorgeschlagen, die 
entsprechenden Rahmenbedingungen und den notwendigen Spielraum zu schaffen, wofür um 
Zustimmung gebeten werde.

Herr Wagner teilt mit, dass man sich sehr intensiv mit dem Haushaltsentwurf auseinandergesetzt 
habe. Dabei sei die Frage aufgekommen, wer die entstehenden Schulden bezahlen werde und 
was man damit den kommenden Generationen zumuten würde. Man trage eine Verantwortung für 
die nachfolgenden Generationen und habe daher sorgsam mit Ausgaben umzugehen. Man sei 
nicht gegen Investitionen in die Feuerwehr. Den Großteil der Investitionen habe man mitgetragen, 
man habe lediglich einzelne Punkte hinterfragt.



Herr Dr. Metten gibt an, dass man die Ausgaben senken und nicht immer die Einnahmen erhöhen 
und die Schulden vergrößern solle. 

Herr Santillán teilt mit, dass einige Vorschläge zum Haushalt durchaus zutreffend seien. Er habe 
vor wenigen Wochen allen Ratsfraktionen mit Ausnahme der AfD den Vorschlag unterbreitet, eine 
gemeinsame Resolution zur Vermögens- und Erbschaftssteuer zu verfassen, hierzu jedoch 
keinerlei Resonanz erhalten. Frau Häuser habe dies bereits erwähnt, und er rege ebenfalls an, 
vermögende und sehr vermögende Personen stärker heranzuziehen, anstatt die Belastungen den 
lohnabhängig Beschäftigten aufzuerlegen. Nur so könne der Haushalt saniert werden.

Herr Dr. Bacmeister teilt mit, dass es zwei Möglichkeiten gebe, den Haushalt auszugleichen. Zum 
einen könne man die Ausgaben reduzieren, zum anderen die Einnahmen erhöhen. Es sei nicht 
berücksichtigt worden, weshalb die Einnahmen seit zwanzig Jahren nicht angepasst worden seien.
Des Weiteren seien die Schulden gestiegen, diese seien im Vorjahr jedoch nicht bilanziert worden,
da keine neuen Schulen errichtet worden seien.

Herr Samirae weist darauf hin, dass bisher wenig über die eigentlichen Hebesätze aus dem 
Tagesordnungspunkt gesprochen worden sei, weshalb er darauf zurückkommen möchte. Die 
Hebesatzsatzung sei risikobehaftet. Der Städte- und Gemeindebund warne ausdrücklich davor, 
dass nur ein einheitlicher Hebesatz rechtssicher sei. Hierzu gebe es sechs 
Verwaltungsgerichtsurteile. Es handele sich bei dem Hebesatz um eine reine Willkürentscheidung, 
die vor Gericht möglicherweise keinerlei Bestand habe. Es sei dreist, zu behaupten, damit die 
Wohnnebenkosten zu senken, während gleichzeitig der Hebesatz für Wohngrundstücke von 598 %
auf 890 % erhöht werde. Dies stelle keine Entlastung dar. Hierzu habe er drei Fragen vorbereitet:

1. Auf Basis welcher konkreten Daten wurde die Differenz von exakt 275 zwischen Wohn- und
Nichtwohngrundstücken festgelegt?

2. Warum ignoriert die Verwaltung die dringende Empfehlung der kommunalen 
Spitzenverbände für einen einheitlichen Hebesatz und riskieren damit bewusst 
Millionenverluste für unsere Stadt durch künftige Urteile? Sei dies vielleicht politisch 
motiviert?

3. Wie erklärt die Politik den Bürgern, dass eine Erhöhung des Hebesatzes um 100 
Prozentpunkte eine Reduzierung der Wohnnebenkosten bewirken soll?

Herr Eggert erklärt, dass die Differenzierung der Grundsteuer im Rahmen der Grundsteuerreform 
festgelegt worden sei, bei der die Spreizung zwischen Wohn- und Nichtwohngrundstücken vom 
Land NRW vorgegeben wurde. Herr Kreutz habe bereits darauf hingewiesen, dass es einen 
Ratsbeschluss gebe, der auf einen politischen Antrag zurückgehe, zu dem sich die Stadt Bergisch 
Gladbach als Verwaltung eingelassen habe. Auf dieser Grundlage gehöre seiner Meinung nach in 
die Vorlage, dass im Rahmen der Hebesatzsatzung auf rechtliche Chancen oder Risiken 
hinzuweisen sei. Politisch könne man von dieser Trennung absehen, müsse dies aber nicht.

Es seien einige Klagen anhängig, jedoch hätten alle Gerichte auf unterschiedlicher Grundlage und 
mit abweichender Begründung reagiert und offengelassen, welche Spreizungssumme rechtlich 
zulässig sei. Es gebe kein entsprechendes Urteil, das die Aufhebung der Hebesatzsatzung 
zwingend verlange.

Der Rat fasst im Anschluss mehrheitlich gegen die AfD-Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL, die 
Gruppe Die Linke, die Gruppe Freie Wählergemeinschaft/Volt und Herrn Santillán, folgenden 
Beschluss:  

1. Der Hebesatz für die Grundsteuer B für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 
Absatz 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind 
(Wohngrundstücke) wird rückwirkend zum 01.01.2026 auf 623 v. H. der 
Steuermessbeträge festgesetzt.

2.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des 
Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des 
Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrund-



stücke) wird rückwirkend zum 01.01.2026 auf 898 v. H. der Steuermessbeträge 
festgesetzt.

Der Rat fast mehrheitlich gegen die AfD-Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL, die Gruppe Die 
Linke und sowie Herrn Santillán, folgenden Beschluss:

3. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird rückwirkend zum 01.01.2026 auf 485 v. H. 
der Steuermessbeträge festgesetzt.

4. Die Hebesatzsatzung der Stadt Bergisch Gladbach wird in der Fassung der Anlage 
zum 01.01.2026 beschlossen.

 
 
7. Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2026
 0670/2025/1
Herr Kreutz erläutert, dass es zu diesem Tagesordnungspunkt mehrere Änderungsanträge gebe 
und ebenfalls einen Entwurf der Verwaltung. Der Antrag der CDU-Fraktion sei der weitergehende 
und werde daher zuerst zu Abstimmung gestellt. Er werde hierbei über jede einzelne Stelle einzeln
abstimmen lassen. 
 
Der Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2026 umfasse

 die Einrichtung von 41,0 neuen Stellen, von denen 16,5 Stellen zu 100% refinanziert sind 
und

 die Streichung von 1,0 Stellen.
 

Dieser Vorschlag beruhe auf einem qualifizierten Verfahren zur Bedarfsermittlung. Der 
Verwaltungsvorstand habe in diesem Verfahren den Bedarf bereits um ca. 100 Stellen auf 41 
Stellen reduziert. In kurzen Worten: Der Vorschlag stelle dar, was die Verwaltung unbedingt 
benötige, um ihre Aufgaben erfüllen zu können.
 
Vor diesem Hintergrund empfehle er, keine einzige Stelle aus der Vorlage zu streichen, sondern 
die dort benannten Stellen, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, einzurichten.
 
Vorschläge, die darüber hinaus noch das Streichen von bereits im Stellenplan enthaltenen, mit 
Kolleginnen und Kollegen besetzten Stellen umfassen, empfehle er ebenfalls, abzulehnen. Der Rat
würde damit pauschal in bestehende Verwaltungsabläufe und -strukturen eingreifen. In den 
meisten Fällen, ohne dass absehbar wäre, welche Auswirkungen dies hätte. Die vermeintlich 
einfache Begründung, dass Stelleninhaberinnen dann in der Verwaltung eine andere Aufgabe 
ausüben könnten, greift zu kurz. Denn wer die Aufgaben einer Stelle wahrnehmen soll, müsse 
hierfür auch geeignet sein, unter anderem z.B. eine passende Ausbildung haben, damit die 
Aufgabe qualifiziert wahrgenommen werden könne.
 
Zur heutigen Sitzung liege auch eine Stellungnahme des Personalrates als Tischvorlage vor, der 
er sich anschließe. Er empfehle dringend, die Aussagen des Personalrates bei Entscheidungen zu 
berücksichtigen.
 
Herr Dr. Metten fragt an, wie Stellen, die zu schaffen seien, bereits besetzt sein könnten. In 
künftigen Vorlagen sollten alle Stellen, die neu angemeldet würden, aber bereits befristet seien, als
solche zu kennzeichnen. Außerdem fordere die CDU-Fraktion eine Übersicht über alle befristeten 
Stellen zur nächsten Ratssitzung. Er könne diese Bitte sonst auch als Antrag einreichen. Der 
Antrag der CDU-Fraktion sei immer in zwei Blöcke unterteilt. Zum einen Stellen, bei denen man 
gemeinschaftlich der Auffassung gewesen sei, diese entfallen zu lassen. Im zweiten Block seien 
Stellen, die die CDU-Fraktion darüber hinaus entfallen lassen wolle. 
 
Herr Sprenger erklärt, wenn man eine Stelle benutzen möchte, um ein befristetes Arbeitsverhältnis
in ein unbefristetes zu überführen, dann werde man dies künftig deutlich darstellen. In manchen 
Fällen würden sich kurzfristige Bedarfe ergeben, die man nicht so zügig in einen Stellenplan 
aufnehmen könnte. 



 
Herr Dr. Metten erwidert, dass es unzulässig sei, dass neu zu schaffende Stellen bereits besetzt 
seien. 
 
Herr Sprenger äußert, dass es formal einen Stellenplan gibt für dauerhafte Aufgaben, welche 
planbar seien. Es gebe allerdings auch Aufgaben, welche sehr kurzfristig anfallen würden. Diese 
würden sich teilweise nach einem halben Jahr wieder erledigen. Falls aus einer befristeten 
Aufgabe eine Daueraufgabe werde, würde dies dargestellt. 
 
Herr Kraus äußert, dass er eine Anfrage eingereicht hätte. Zum einen hätte er angefragt, wie viele 
befristete Arbeitsverhältnisse bei der Stadtverwaltung bestehen würden. Zum anderen, wie viele 
Arbeitsverhältnisse außerhalb des Stellenplans bestehen würden. Außerdem habe er angefragt, 
welcher Aufwand 2025 veranschlagt worden sei. 
 
Herr Kreutz verweist auf eine schriftliche Beantwortung der Anfrage.
 
Herr Eggert ergänzt, dass man Stellen die man eher streichen könne als andere dargestellt hätte. 
Warum bestimmte Stellen dringend benötigt würden, habe man ebenfalls ausgeführt. 
 
Herr Kraus äußert, dass man die Meinung des Personalrates ernst nehme. Die Stadtverwaltung 
solle als Arbeitgeberin den Beschäftigten auf Dauer Sicherheit in ihrer Perspektive geben. Die 
CDU-Fraktion sei der Auffassung, dass manche Aufgaben und damit einhergehend entsprechende
Stellen eingespart werden könnten. Bei der Pressestelle sei man der Auffassung, dass Aufgaben 
mit KI günstiger ausgeführt werden könnten.
 
Herr Waldschmidt merkt er an, dass für die Kriminalitätsbekämpfung die Polizei und nicht die 
Ordnungsbehörde zuständig sei.
 
Herr Waldschmidt gibt an, dass die Haushaltsreden die Grundlage der Diskussion sein sollten. Er 
zeigt sich sprachlos darüber, dass über Aufgaben gesprochen werde, bevor eine Diskussion über 
den Abbau von Stellen stattgefunden habe. Zudem erscheine es ihm widersprüchlich, dass 
Einigkeit darüber bestehe, dass Social-Media für die Stadtverwaltung von Bedeutung sei, die 
entsprechenden Stellen jedoch als entbehrlich angesehen würden. Diese Auffassung teile er nicht,
weshalb dem Antrag der CDU nicht zugestimmt werden könne. 
 
Herr Dr. Metten nimmt Bezug auf die von Herrn Waldschmidt vorgetragenen Argumente zur 
Ordnungsbehörde und führt aus, dass deren Erscheinungsbild seinerzeit bewusst an das der 
Polizei angeglichen worden sei, um den Bürgerinnen und Bürgern ein Gefühl von Sicherheit zu 
vermitteln. Zudem erklärt er, dass das Thema der Aufgabenkritik bereits seit dem 
Haushaltsbegleitbeschluss der Freien Wähler auf der Agenda stehe, von der Verwaltung bislang 
jedoch nicht umgesetzt worden sei. Er kritisiert die Vorgehensweise, sich zunächst mit den Stellen 
zu befassen, anstatt diese zuvor grundlegend zu prüfen, da dies den Haushalt belaste und spätere
Korrekturen erschwere. Abschließend betont er, dass die vorgesehenen Stellen bewusst und 
sachlich begründet ausgewählt worden seien. Als Beispiel führt er die Stelle der stationären 
Verkehrslenkung an und erklärt, dass es dabei im Wesentlichen darum gehe, Bürgerbeschwerden 
zügiger zu bearbeiten.
 
Herr Santillán entgegnet, dass der Haushalt vom Bürgermeister und dem Kämmerer in den Rat 
eingebracht worden sei. Er wirft vor, dass Aussprachen zum Haushalt bislang mit den Stimmen der
CDU-, SPD- und der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vertagt worden seien, verbunden mit dem 
Hinweis, die Beratungen an anderer Stelle fortzuführen. Er führt zudem aus, dass er sich 
gewünscht hätte, den Austausch entsprechend der Zuständigkeitsordnung des Rates in den 
Ausschüssen zu führen, um den Ratsmitgliedern eine sachgerechte Debatte zu ermöglichen. 
Zudem wirft er vor, dass Verhandlungen hinter verschlossenen Türen stattgefunden hätten.
 
Herr Migenda nimmt Bezug auf den Beitrag von Herrn Dr. Metten und führt aus, dass es sich bei 
der Stelle der Verkehrslenkung, entgegen dessen Darstellung, um eine pflichtige Aufgabe handele,
die unter anderem verkehrsrechtliche Anordnungen, die Mitarbeit in der Unfallkommission sowie 



Verkehrsschauen umfasse, die seit Jahren nicht durchgeführt worden seien. Weitere Aufgaben 
bestünden in Verkehrsbesprechungen mit verschiedenen Beteiligten, der Mitwirkung bei 
Verkehrsplanungen, der Bearbeitung von Bürgeranliegen sowie der Teilnahme an 
Öffentlichkeitsveranstaltungen. Er betont, dass die Stelle beibehalten werden müsse, um 
Rückstände abzubauen und Fortschritte zu erzielen.
 
Herr Dr. Metten gibt an, dass der Umfang der Stelle zwar erläutert werden könne, dies jedoch aus 
der Vorlage nicht hervorgehe. Die von Herrn Migenda genannten Aspekte seien darin nicht 
erkennbar, sodass die Vorlage als unzureichend für eine Entscheidungsgrundlage angesehen 
werde.
 
Herr Migenda entgegnet, dass er die Stelle der Verkehrslenkung sehr wohl ernst nehme und die 
Vorlage tatsächlich nicht ausführlich genug sei. Er habe nun den Umfang der betreffenden Stelle 
erläutert, woraufhin darüber abgestimmt werden könne.
Herr Klaas bittet die Verwaltung, dass jeder Dezernent die Auswirkungen der Stelle auf seinen 
Bereich darstellt.
 
Herr Haasbach stellt nach § 16 der Geschäftsordnung einen Antrag auf Schluss der Aussprache.
 
Herr Migenda führt zu seinem Dezernat aus, dass in den letzten Jahren versucht worden sei, mehr
Straßenbaumaßnahmen in Auftrag zu geben, teils handele es sich um große Projekte. Er 
entgegnet, dass der Haushaltsansatz des vergangenen Jahres vollständig für den Straßenbau 
verwendet worden sei, in Höhe von fast 9,5 Millionen Euro. Abschließend betont er, dass die 
bisherige Leistung der Verwaltung in diesem Bereich honoriert werden müsse, wenn man 
Geschwindigkeit bei den Maßnahmen erreichen wolle. Er betont, dass zur Erreichung der Ziele 
zunächst in die Planung gegangen werden müsse, um Projekte umsetzen zu können. Zudem sei 
es wichtig, die Maßnahmen mit der Bürgerschaft zu kommunizieren, weshalb auch die 
Bereitstellung von zwei Stellen für die Mobilitätsmanager von Bedeutung sei.
 
Herr Eggert äußert, dass man in seinem Dezernat zwei Stellen bei der Ordnungsbehörde im 
Bereich Gewerbemeldung und im Bereich straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigung 
reduziert habe. Die Stellen im Fachbereich 10 mit einem Sperrvermerk zu versehen sei für die 
Verwaltung ein nachvollziehbarer Vorschlag.  
 
Herr Dekker teilt mit, dass in seinem Dezernat viereinhalb Stellen betroffen seien, deren Aufgaben 
bei der vorgesehenen Entscheidung nicht umgesetzt werden könnten. Dazu zählten unter 
anderem die Digitalisierung von Buchungsprozessen, Erstellung von Dienstanweisungen, 
Arbeitszeiterfassung und Personalführung in den Schulsekretariaten. Ziel sei eine bessere 
Koordination gewesen. Zudem betont er, dass die Fachberatungsstelle OGS angesichts der hohen
Herausforderungen nicht entbehrlich sei. Hinsichtlich der Stelle Personalgewinnung und -
begleitung im Fachbereich 5 erläutert er, dass der Fokus zunächst auf der Gewinnung von 
Personal lag, nun jedoch auf der Begleitung bereits im Bereich Kinderschutz eingesetzter 
Mitarbeitender liegen soll, um deren langfristige Eingewöhnung zu sichern, da dort eine hohe 
Fluktuation herrsche. Zudem spricht er die Abteilungsleitung Soziale Dienste und das 
Auftragsmanagement an, die Sanierungsvorhaben sozialer Objekte wie Flüchtlingsunterkünfte 
oder Kindertagesstätten betreuen würden. Bisher liege der Schwerpunkt auf dem Schulbau, 
weshalb es im Interesse aller sei, auch die anderen Vorhaben umzusetzen.
 
Herr Sprenger beschränkt sich auf die zur Disposition stehende Stelle, die der 
Personalentwicklung, insbesondere dem Thema Fortbildung, diene. Derzeit werde diese Aufgabe 
für die gesamte Stadtverwaltung mit über 1.700 Mitarbeitenden von einer Person wahrgenommen, 
was intern neu geregelt werden müsste.
 
Herr Ruhe gibt an, dass im Fachbereich 9 zwei Stellen zur Disposition stünden, darunter zwei 0,5-
Stellen im Bereich Social-Media, die bis Ende 2027 befristet seien. Er führt aus, dass diese Stellen
notwendig seien, da die Stadt Bergisch Gladbach monatlich rund 300.000 Aufrufe auf ihren Social-
Media-Kanälen verzeichne. Inhalte wie Karneval, Wahlen oder unterhaltsame Beiträge seien 
relevant, zudem diene die Arbeit der geforderten Verwaltungskommunikation.



Er betont, dass es nicht nur um Social-Media gehe, sondern auch um Stadtmarketing und den 
politisch gewollten Heimatpreis. Eine weitere Streichung einer Stelle in diesem Bereich, der 
insgesamt sechs Stellen umfasst, würde er dringend ablehnen. Dazu würden unter anderem die 
interne Kommunikation zählen, insbesondere der Launch des Intranets, sowie die Betreuung der 
Homepage, die die gesamte Verwaltung beträfe. Abschließend äußert er, dass er nicht wisse, 
welche dieser wichtigen Stellen man aufgeben sollte.
 
Herr Klein teilt mit, dass die zuvor genannten Ausführungen in den jeweiligen Fachausschüssen 
hätten besprochen werden können, da hierfür die entsprechenden Ausschüsse zuständig seien. 
Stattdessen müsse man sich nun so lange in dieser Runde damit befassen. Er regt an, künftig 
anders vorzugehen.
 
Herr Freitag ergänzt, dass er sich zwar gerne mit dem Thema beschäftigen würde, dies jedoch 
nicht sinnvoll sei, wenn die Vorlagen erst wenige Stunden vor der Sitzung vorliegen würden.
 
Herr Kreutz erläutert, dass er nun die von der CDU-Fraktion beantragten Streichungen von Stellen 
einzeln zur Abstimmung stellen werde. Zunächst über die Stellen, die aus dem Entwurf des 
Stellenplanes 2026 genommen werden sollen. 
 
Sodann lässt Herr Kreutz über den Antrag von Herrn Haasbach auf Schluss der Aussprache 
abstimmen. 
 
Für den Antrag stimmen die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90 die Grünen, 
die AfD-Fraktion, die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft, die Gruppe DIE LINKE, die Gruppe 
Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Herr Santillán enthält sich der Stimme. Damit ist der Antrag 
einstimmig angenommen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 1-10 die 1,0 Stelle SB Personalentwicklung
aus dem Entwurf des Stellenplans genommen werden soll stimmen die CDU-Fraktion, die SPD-
Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die AfD-Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL 
und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die Gruppe Die Linke und Herr Santillán. Die Fraktion 
Volt/Freie Wählergemeinschaft und der Bürgermeister enthalten sich. Damit ist der Antrag der 
CDU-Fraktion auf Streichung der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 3-32 die 0,5 Stelle SB Ordnungsbehörde (II
a) aus dem Entwurf des Stellenplans genommen werden soll stimmen die CDU-Fraktion, die SPD-
Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die AfD-Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL 
und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die Gruppe Die Linke und Herr Santillán. Die Fraktion 
Volt/Freie Wählergemeinschaft und der Bürgermeister enthalten sich. Damit ist der Antrag der 
CDU-Fraktion auf Streichung der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 3-32 die 0,5 Stelle SB Ordnungsbehörde (II
d) aus dem Entwurf des Stellenplans genommen werden soll stimmen die CDU-Fraktion, die SPD-
Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die AfD-Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL 
und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die Gruppe Die Linke und Herr Santillán. Die Fraktion 
Volt/Freie Wählergemeinschaft der Bürgermeister enthalten sich. Damit ist der Antrag der CDU-
Fraktion auf Streichung der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 4-40 die 1,0 Stelle SGL Schulsekretariate 
aus dem Entwurf des Stellenplans genommen werden soll stimmen die CDU-Fraktion, die SPD-
Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die AfD-Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL 
und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die Gruppe Die Linke und Herr Santillán. Die Fraktion 
Volt/Freie Wählergemeinschaft und der Bürgermeister enthalten sich. Damit ist der Antrag der 
CDU-Fraktion auf Streichung der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 6-62 die 0,5 Stelle Baulandmanagement 
aus dem Entwurf des Stellenplans genommen werden soll stimmen die CDU-Fraktion, die SPD-
Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die AfD-Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL 



und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die Gruppe Die Linke und Herr Santillán. Eine Stimme aus
den Reihen der SPD-Fraktion, die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft und der Bürgermeister 
enthalten sich. Damit ist der Antrag der CDU-Fraktion auf Streichung der Stelle/-n mehrheitlich 
beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 8-10 die 1,0 Stelle SB Arbeitsschutz und 
Arbeitssicherheit aus dem Entwurf des Stellenplans genommen werden soll stimmen die CDU-
Fraktion, AfD-Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die 
SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die Linke, Herr Santillán und 
der Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft enthält sich der Stimme. Damit ist 
der Antrag der CDU-Fraktion auf Streichung der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 10 die 1,0 Stelle SB Krisenmanagement 
aus dem Entwurf des Stellenplans genommen werden soll stimmen die CDU-Fraktion, AfD-
Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die SPD-Fraktion, 
die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die Linke, Herr Santillán und der 
Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft enthält sich der Stimme. Damit ist der 
Antrag der CDU-Fraktion auf Streichung der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 5-520 die 1,0 Stelle SB 
Personalgewinnung und -begleitung aus dem Entwurf des Stellenplans genommen werden soll 
stimmen die CDU-Fraktion, AfD-Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. 
Dagegen stimmen die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die 
Linke, Herr Santillán und der Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft enthält 
sich der Stimme. Damit ist der Antrag der CDU-Fraktion auf Streichung der Stelle/-n mehrheitlich 
beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 5-54 die 1,0 Stelle SGL 
Auftragsmanagement/Projektabwicklung aus dem Entwurf des Stellenplans genommen werden 
soll stimmen die CDU-Fraktion, AfD-Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. 
Dagegen stimmen die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die 
Linke, Herr Santillán und der Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft enthält 
sich der Stimme. Damit ist der Antrag der CDU-Fraktion auf Streichung der Stelle/-n mehrheitlich 
beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 6-600 die 1,0 Stelle SB Stationäre 
Verkehrslenkung aus dem Entwurf des Stellenplans genommen werden soll stimmen die CDU-
Fraktion, AfD-Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die 
SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die Linke, Herr Santillán und 
der Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft enthält sich der Stimme. Damit ist 
der Antrag der CDU-Fraktion auf Streichung der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 9-13 die 0,5 Stelle Marketing und Social 
Media aus dem Entwurf des Stellenplans genommen werden soll stimmen die CDU-Fraktion, AfD-
Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die SPD-Fraktion, 
die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die Linke, Herr Santillán und der 
Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft enthält sich der Stimme. Damit ist der 
Antrag der CDU-Fraktion auf Streichung der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 9-13 die 0,5 Stelle Marketing und Social 
Media aus dem Entwurf des Stellenplans genommen werden soll stimmen die CDU-Fraktion, AfD-
Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die SPD-Fraktion, 
die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die Linke, Herr Santillán und der 
Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft enthält sich der Stimme. Damit ist der 
Antrag der CDU-Fraktion auf Streichung der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Herr Kreutz führt an, dass nun über den Teil des Antrages der CDU-Fraktion über die Stellen, die 
im gültigen Stellenplan entfallen sollen abgestimmt werde. 



 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 1 die 1,0 Stelle Wissenstransfer aus dem 
gültigen Stellenplan entfallen soll, stimmen die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die AfD-Fraktion und die Gruppe Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. 
Dagegen stimmen die Gruppe Die Linke und Herr Santillán. Die Fraktion Volt/Freie 
Wählergemeinschaft und Bürgermeister enthält sich der Stimme. Damit ist Antrag der CDU-
Fraktion auf Entfall der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 8-670 die 1,0 Stelle Ingenieur 
Gebäudebegrünung aus dem gültigen Stellenplan entfallen soll, stimmen die CDU-Fraktion, die 
SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die AfD-Fraktion und die Gruppe 
Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die Gruppe Die Linke und Herr Santillán. 
Eine Stimme aus den Reihen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Fraktion Volt/Freie 
Wählergemeinschaft und der Bürgermeister enthalten sich der Stimme. Damit ist Antrag der CDU-
Fraktion auf Entfall der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 8-673 die 0,5 Stelle SB 
Ordnungswidrigkeiten Baumschutzsatzung aus dem gültigen Stellenplan entfallen soll, stimmen 
die CDU-Fraktion, die AfD-Fraktion, die Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen 
die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die Linke, Herr Santillán und
der Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft enthält sich. 
Damit ist Antrag der CDU-Fraktion auf Entfall der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 9-13-xx die 1,0 Stelle aus dem gültigen 
Stellenplan entfallen soll, stimmen die CDU-Fraktion, die AfD-Fraktion, die Bürgerpartei GL und 
Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die 
Gruppe Die Linke, Herr Santillán und der Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie 
Wählergemeinschaft enthält sich. Damit ist Antrag der CDU-Fraktion auf Entfall der Stelle/-n 
mehrheitlich beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 6-600-xx die 2,0 Stellen Mobilitätsmanager 
im Sachgebiet Mobilität aus dem gültigen Stellenplan entfallen sollen, stimmen die CDU-Fraktion, 
die AfD-Fraktion, die Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die SPD-Fraktion, 
die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die Linke, Herr Santillán, Herr der 
Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft enthält sich. Damit ist Antrag der CDU-
Fraktion auf Entfall der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich xx die 1,0 Stelle Niederschriften der 
Ausschüsse durch KI-Tools ersetzen aus dem gültigen Stellenplan entfallen sollen, stimmen die 
CDU-Fraktion, die AfD-Fraktion, die Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die 
SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die Linke, Herr Santillán und 
der Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft und Herr Dr. Nuding enthalten 
sich. Damit ist Antrag der CDU-Fraktion auf Entfall der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Sodann stellt Herr Kreutz den Antrag der CDU-Fraktion zur Abstimmung, über die Stellen, die im 
Stellenplan neu aufgenommen werden sollen. 
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 3-320-212(2/3) die 2,0 Stellen 
Stadtordnungsdienst aufgenommen werden stimmen die CDU-Fraktion, die AfD-Fraktion und Herr 
Dr. Nuding. Dagegen stimmen die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die 
Gruppe Die Linke, die Gruppe Bürgerpartei GL, Herr Santillán und der Bürgermeister. Die Fraktion 
Volt/Freie Wählergemeinschaft enthält sich der Stimme. Damit ist der Antrag der CDU-Fraktion auf
Neuaufnahme der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 6-640 die 2,0 Stellen Baustellenleiter für 
Verkehrsflächen aufgenommen werden stimmen die CDU-Fraktion, die AfD-Fraktion, die Gruppe 
Bürgerpartei GL. Dagegen SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die 
Linke, Herr Dr. Nuding, Herr Santillán und der Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie 



Wählergemeinschaft enthält sich der Stimme. Damit ist der Antrag der CDU-Fraktion auf 
Neuaufnahme der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Sodann stellt Herr Kreutz den Antrag der CDU-Fraktion zur Abstimmung, über die Stellen, die im 
Entwurf 2026 mit einem Sperrvermerk versehen werden. 
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 10-150 die 1,0 Stelle SB Lehrgangsleiter 
Brandschutz mit einem Sperrvermerk versehen werden soll stimmen die CDU-Fraktion, die AfD-
Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die SPD-Fraktion, 
die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die Linke, Herr Santillán und der 
Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft enthält sich der Stimme. Damit ist der 
Antrag der CDU-Fraktion auf das Versehen eines Sperrvermerkes der Stelle/-n mehrheitlich 
beschlossen. 
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 10-151 die 0,5 Stelle SB Ausbilder 
Rettungsdienst mit einem Sperrvermerk versehen werden soll stimmen die CDU-Fraktion, die AfD-
Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die SPD-Fraktion, 
die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die Linke, Herr Santillán und der 
Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft enthält sich der Stimme. Damit ist der 
Antrag der CDU-Fraktion auf das Versehen eines Sperrvermerkes der Stelle/-n mehrheitlich 
beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 10-151 die 0,5 Stelle SB Ausbilder 
Rettungsdienst mit einem Sperrvermerk versehen werden soll stimmen die CDU-Fraktion, die AfD-
Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die SPD-Fraktion, 
die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die Linke, Herr Santillán und der 
Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft enthält sich der Stimme. Damit ist der 
Antrag der CDU-Fraktion auf das Versehen eines Sperrvermerkes der Stelle/-n mehrheitlich 
beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 7-6813 die 3,0 Stellen Ingenieur ABK mit 
einem Sperrvermerk versehen werden soll stimmen die CDU-Fraktion, die AfD-Fraktion, die 
Gruppe Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die SPD-Fraktion, die Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die Linke, Herr Santillán und der Bürgermeister. Die 
Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft enthält sich der Stimme. Damit ist der Antrag der CDU-
Fraktion auf das Versehen eines Sperrvermerkes der Stelle/-n mehrheitlich beschlossen.
 
Für den Antrag der CDU-Fraktion, dass in Fachbereich 7-693 die 0,5 Stelle SB 
Straßenreinigungsgebühren mit einem Sperrvermerk versehen werden soll stimmen die CDU-
Fraktion, die AfD-Fraktion, die Gruppe Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Dagegen stimmen die
SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Gruppe Die Linke, Herr Santillán und 
der Bürgermeister. Die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft enthält sich der Stimme. Damit ist 
der Antrag der CDU-Fraktion auf das Versehen eines Sperrvermerkes der Stelle/-n mehrheitlich 
beschlossen.
 
Herr Waldschmidt äußert, dass die SPD-Fraktion und die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN den 
folgenden Antrag zurückziehe:

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN, ebenfalls vom 
23.03.2026 zum TOP Ö 7 „Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2026“

 
 
Der Rat fasst mehrheitlich gegen die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die 
Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft, die Gruppe DIE LINKE und Herrn Santillán, bei 
Enthaltung des Bürgermeisters folgenden Beschluss:
 
Die unter den Punkten 2, 3.1, 3.2 und 4 dargestellten Vorschläge werden unter 
Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen beschlossen.

 



 
8. Haushalt 2026
 0152/2026
Herr Kreutz erläutert, dass zu diesem Tagesordnungspunkt folgende Anträge vorliegen würden:
 

 Antrag der CDU-Fraktion vom 23.06.2026 – Haushaltsbegleitbeschluss

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN, ebenfalls vom 
23.06.2026 – Haushaltsbegleitbeschluss

 Antrag der CDU-Fraktion vom 23.03.2026 – „Haushalt 2026“ – Sportliche Jugendförderung 
und Jubiläen von Sportvereinen

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN „Haushalt 2026“ 
betreffend die Finanzierung zusätzlicher Fahrten auf der Schnellbuslinie SB 40,

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN „Haushalt 2026“ 
betreffend die Finanzierung zur Verbesserung des Personalkostendefizits in 
Kindertagesstätten,

 Antrag der Ratsgruppe Bürgerpartei GL – Haushalt 2026 – Gründung einer städtischen 
Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft

 
1. Abstimmung der vorliegenden Anträge zur Sache von CDU-Fraktion und SPD-

Fraktion/Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN zu „Haushaltsbegleitbeschlüssen“
 
Herr Kreutz erläutert, dass der Antrag der CDU-Fraktion der weitergehende sei und daher zuerst 
zur Abstimmung gestellt werde. Die Verwaltung empfehle diesen abzulehnen und stattdessen den 
Beschlussvorschlägen der Verwaltung zum Haushalt zu folgen.
 
Herr Eggert erläutert, dass er nochmal auf den Antrag der Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft 
etwas ausführen wolle. Er erläutert, dass man von den vorgesehen 5 Millionen Euro 
Konsolidierungsvolumen bereits 1,6 Millionen Euro behoben habe.
 
Herr Kreutz führt an, dass in dem Antrag der CDU-Fraktion als Maßnahme der 
Personalkostendeckel enthalten sei, von dem er abrate, diesen zu beschließen. Die Haushaltslage
der Stadt sei angespannt und genau deshalb habe man ein Instrument, um Personalkosten 
einzusparen. Die Verwaltung habe lange Zeit daran gearbeitet, wie man Personalkosten einsparen
könne und dies auch der Politik im Ergebnis vorgestellt. Trotzdem stehe man nun davor ein 
eingefrorenes Personalkostenbudget zu beschließen, was nachweislich nicht nachhaltig sei. Dies 
würde auf Dauer zu Überlastung und hohen Krankheitsständen führen. 
 
Herr Dr. Bacmeister äußert, dass er den Wortbeitrag von Herrn Kreutz unterstütze. Es habe in der 
Vergangenheit sehr lange gedauert, Personal wiederzufinden, welches man durch einen 
vorherigen Personalkostendeckel verloren habe. 
 
Herr Henkel erläutert, dass es damals aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes einen 
Investitionsdeckel gegeben habe. 
 
Herr Dr. Bacmeister erwidert, dass dies damals Auswirkungen weit über den Sachdeckel hinaus 
gehabt hätte. 
 
Herr Santillán äußert, dass man darstelle, welche Auswirkungen der Personalkostendeckel habe 
und nicht welche Ursachen. 
 
Herr Dr. Metten erläutert, dass der Personalkostendeckel eine Einsparung von 6% herbeiführe.
Er stellt deshalb folgenden Änderungsantrag zum Antrag der CDU-Fraktion dahingehend, dass 
künftig die von diesem Personalkostendeckel gedeckelten Kosten in den Folgejahren vom 
globalen Minderaufwand ausgenommen würden (Ziffer 2.2). 
Herr Eggert äußert hierzu, dass man entweder eine Ergebnisverschlechterung habe, die dazu 
führe, dass man mehr Eigenkapital einsetzen müsse, oder man habe eine Überkompensation im 
Sachkostenanteil, was wieder zu einer ungleichmäßigen Verteilung führen würde. Dies sei sowohl 



für den Personalkörper als auch für den Gesamthaushalt nicht von Vorteil. Der globale 
Minderaufwand sei durch die Verwaltung zu erwirtschaften.
 
Frau Lutz erläutert, dass der Antrag von Herrn Dr. Metten an den Personalaufwendungen und dem
Gesamtvolumen nichts verändern würde. 
 
Herr Kirch wirft ein, dass der Antrag für Verwirrung sorge und man so nicht über einen Antrag 
abstimmen könne.
 
Herr Samirae schließt sich Herrn Kirch an.
 
Herr Kreutz äußert, dass hierzu eine geheime Abstimmung gewünscht sei.
 
Herr Kreutz bittet um Vorschläge für die Besetzung einer Zählkommission.
 
Für die SPD-Fraktion wird Herr Klaas vorgeschlagen, für die CDU-Fraktion Herr Zapf und für die 
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN Herr Steinbüchel und Frau Röhrig.  
 
Es werden 67 Stimmzettel abgegeben, die sämtlich gültig sind.
 
Es gibt 37 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen. Damit ist der Antrag der CDU-
Fraktion in der geänderten Fassung angenommen.
 
Herr Sprenger fragt an, ob die Konsolidierungsquote in diesem Antrag mitbedacht sei.
 
Herr Dr. Metten antwortet, dass die Konsolidierungsquote hier nicht mit bedacht worden sei und 
die Verwaltung einen entsprechenden Beschluss vorbereiten müsse.  
 
Herr Waldschmidt äußert, dass die gemeinsamen Anträge der SPD-Fraktion und der Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN zurückgezogen würden (2 d) bis 2e)):
 

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN, ebenfalls vom 
23.06.2026 zum TOP Ö 8 „Haushalt 2026 – Haushaltsbegleitbeschluss

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN zu TOP Ö 8 
„Haushalt 2026“ betreffend die Finanzierung zusätzlicher Fahrten auf der Schnellbuslinie 
SB 40,

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN zu TOP Ö 8 
„Haushalt 2026“ betreffend die Finanzierung zur Verbesserung des Personalkostendefizits 
in Kindertagesstätten.

 
 

2. Abstimmung der übrigen zu diesem TOP eingegangenen Anträge
 

c) Antrag der CDU-Fraktion „Sportliche Jugendförderung und Jubiläen von Sportvereinen“
 
Herr Klaas führt an, dass dieser Antrag sich auf die Summe aus dem Sporthaushalt beziehe. Er 
schlägt vor den Antrag im ABKS zu thematisieren. 
 
Herr Kraus erläutert, dass der Antrag aufkommensneutral sei, da man eine entsprechende 
Gegenfinanzierung durchführe. Er bitte darum, dass dieser Antrag zur Förderung des Sportes 
beschlossen werde. 
 
Herr Klaas erwidert, dass man im Haushalt auf über 40.000 Euro für die Jugendförderung komme, 
aber nur 30.000 Euro hierfür im Haushalt vorgesehen seien. 
 
Herr Dekker erläutert, dass man auf Mehrkosten in Höhe von 30.000 Euro komme. Die im Antrag 
vorgesehen 6.000 Euro seien allerdings nicht gedeckt. 
 



Für den Antrag der CDU-Fraktion „Sportliche Jugendförderung und Jubiläen von Sportvereinen“ 
stimmt die CDU-Fraktion, die AfD, Fraktion und die Gruppe Bürgerpartei GL. Gegen den Antrag 
der CDU-Fraktion stimmen die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Fraktion 
Volt/Freie Wählergemeinschaft, die Gruppe Die Linke und Herr Santillán. Eine Stimme aus den 
Reihen der Fraktion Bündnis 90/DIE Grünen, eine Stimme aus den Reihen der AfD-Fraktion, Herr 
Dr. Nuding und der Bürgermeister enthalten sich der Stimme. Damit ist der Antrag der CDU-
Fraktion mehrheitlich beschlossen.
 

f) Antrag der Ratsgruppe Bürgerpartei GL – Haushalt 2026 – Gründung einer 
städtischen Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft

 
Herr Samirae erläutert, dass dieser Antrag auf langfristige Mehreinnahmen der Stadt abziele sowie
eine Problemlösung des sozialen Wohnungsbaus. Man habe in der Vergangenheit Anfragen zur 
wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und der einzelnen Haushalte gestellt. Die Verwaltung habe 
diese Anfragen sehr genau beantwortet, womit man eine gute Datenbasis erhalten habe. Man sei 
am runden Tisch für den sozialen Wohnungsbau leider nie zu einem Ergebnis gekommen. Der 
Antrag sei nun also ein Lösungsansatz. Die Stadt solle selber tätig werden und eine Mischung aus 
preisgedämpftem Wohnraum und frei vermietbarem Wohnraum schaffen. Das Ganze habe auf 
lange Sicht eine sehr positive Auswirkung auf den Haushalt der Stadt. Man habe das Zahlenwerk 
entsprechend vorgelegt. 
 
Herr Santillán äußert, dass er den Ansatz für grundsätzlich richtig halte. Er halte es allerdings für 
notwendig, dass man mit dem gesamten Rat eine Strategie für bezahlbaren Wohnraum schaffe. 
Dies könne auch bedeuten, dass man den Gesellschaftsanteil bei der RBS verändere und dort 
beispielsweise mehr Personal einstelle. Die Stadt sollte auf jedenfall eine aktive Rolle in der 
Thematik einnehmen. 
 
Herr Dr. Metten führt an, dass man grundsätzlich nochmal überlegen müsse, ob man städtische 
Grundstücke an die RBS gebe oder an die stadteigene Gesellschaft. Deshalb werde sich die CDU-
Fraktion in der heutigen Sitzung zu diesem Antrag enthalten. 
 
Herr Ebert äußert, dass es mal eine städtische Wohnungsbaugesellschaft gegeben hätte, welche 
an dem Nichtvorhandensein von Grundstücken gescheitert sei. Er sei ebenfalls für eine sorgfältige 
Vorberatung. 
 
Frau Meinhardt merkt an, dass es für diesen Antrag keine Kapazitäten in der Verwaltung geben 
werde. 
 
Herr Eggert verweist auf die Stellungnahme der Verwaltung. Es habe den gleichen Prüfauftrag 
hierzu schon einmal gegeben und dieser sei sehr schnell gescheitert. Deshalb schlage die 
Verwaltung eine Ablehnung dieses Antrages vor.
 
Für den Antrag der Gruppe Bürgerpartei GL stimmt die Gruppe Bürgerpartei GL. Gegen den 
Antrag stimmen die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die Fraktion Volt/Freie 
Wählergemeinschaft, die Gruppe Die Linke und Herr Santillán. Die CDU-Fraktion, die AfD-Fraktion
und Herr Dr. Nuding enthalten sich der Stimme. Damit ist der Antrag der Gruppe Bürgerpartei GL 
mehrheitlich abgelehnt.
 
Der Rat fasst mit den Stimmen der CDU-Fraktion, der AfD-Fraktion, der Ratsgruppe Bürgerpartei 
GL und Herrn Dr. Nuding mehrheitlich gegen die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN, die Fraktion Freie Wählergemeinschaft/Volt, die Gruppe Die Linke, Herrn Santillán und 
den Bürgermeister folgenden Beschluss:
 

1. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 wird unter Berücksichtigung der vom Rat 
beschlossenen Änderungen und unter Berücksichtigung des Beschlusses zu TOP 
Ö5 (Vorlage 0119/2026 – Szenarien zur Fortführung des Q1) beschlossen.

2. Für das Jahr 2028 wird ein Teil des Jahresfehlbetrages in Höhe von 44 Mio. € als 
Verlustvortrag gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW vorgetragen.



3. Der Einrichtung und Umbenennung von Produktgruppen gemäß der Sachdarstellung
wird zugestimmt.

4. Die bisherigen Deckungsvermerke werden gemäß der Anlage 3 erweitert.]
 
 
Herr Samirae gibt an, dass der zweite Antrag zu TOP Ö8 versehentlich nicht berücksichtigt worden
sei. Er teilt mit, dass im Hauptausschuss die Beauftragung einer lokalen Agri-PV-Potenzialstudie 
für das Stadtgebiet beantragt worden sei, die nach Beratung in den Rat verwiesen worden sei.

Herr Schmitz teilt hierzu mit, dass der Antrag ursprünglich für den Ausschuss für Finanzen, 
Beteiligungen und Liegenschaften gestellt worden sei und daher nicht auf der aktuellen 
Tagesordnung stehe. Da im AFBL keine Beschlussempfehlung erfolgt sei, könne entweder die 
Auffassung vertreten werden, dass der Antrag dort verbleibe, oder bei entsprechender Mehrheit 
heute im Rat behandelt werde.

Herr Haasbach erklärt, dass einer Behandlung im Rat nichts entgegenstehe, sofern sich eine 
Mehrheit finde. 

Herr Kreutz weist darauf hin, dass den Teilnehmenden die entsprechenden Unterlagen nicht 
vorlägen. 

Herr Haasbach gibt daraufhin an, dass es sinnvoll erscheine, den Antrag im AFBL zu belassen.

Herr Samirae führt aus, dass Solarenergie nicht nur auf Dächern, sondern auch auf Freiflächen 
relevant sei. Er verweist hierbei auf bundesweite Potenzialstudien, etwa durch das Fraunhofer-
Institut und regt an, eine entsprechende Untersuchung für geeignete Agri-PV-Flächen zu 
beauftragen.

Herr Waldschmidt gibt an, dass das Thema bereits zweimal im Planungsausschuss behandelt und 
abgelehnt worden sei. 

Herr Klein teilt mit, dass frühere Abstimmungen vor dem Flächenzuwachs von rund 200 Hektar 
erfolgt seien. Eine erneute Analyse könne daher sinnvoll sein, um zu prüfen, ob unter den 
veränderten Bedingungen, insbesondere bei größerem Flächenbestand im Eigentum der Stadt, 
der Betrieb von Agri-PV-Anlagen in Kombination mit landwirtschaftlicher Nutzung in Betracht 
komme.

Für den Antrag der Gruppe Bürgerpartei GL stimmt die Gruppe Bürgerpartei GL. Gegen den 
Antrag der Gruppe Bürgerpartei GL stimmen die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die AFD-Fraktion, die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft, die 
Gruppe Die Linke und Herr Dr. Nuding. Eine Stimme aus den Reihen der SPD-Fraktion und Herr 
Santillán enthalten sich der Stimme. Damit ist der Antrag der Bürgerpartei GL mehrheitlich 
abgelehnt.

 
 
9. Einwohnerfragestunde
 0082/2026
Herr Kreutz erläutert, dass Einwohnerfragen von Herrn Nagelschmidt und Herrn Hoffmann 
vorliegen würden. 
 
Fragen von Herrn Nagelschmidt:
Der derzeitige Ausbauzustand der unteren Laurentiusstraße zeigt bereits jetzt, dass die Fahrbahn 
massiv verengt ist und auf beiden Seiten breitere Bürgersteige angelegt wurden. Es wird 
unterstellt, dass die Laurentiusstraße auch nach den Umbauten für Radfahrer entgegen der 
Einbahnstraße befahrbar bleiben wird.
 
1. Frage von Herrn Nagelschmidt:
„Wie ist die Sicherheit entgegenkommender Radfahrer ausreichend gewährleistet?“
 
Antwort der Verwaltung:



„Die Sicherheit für den Radverkehr wird durch freie Sichtfelder, eine markierte Führung im 
Gegenverkehr, neue Fahrbahndecke mit markierten Einmündungsbereichen bestmöglich 
berücksichtigt.“
 
2. Frage von Herrn Nagelschmidt:
„Sollen diese künftig auf den Bürgersteigen fahren?“
 
Antwort der Verwaltung:
„Die Laurentiusstraße wird auch nach den Umbauten für den Radverkehr in beide Fahrtrichtungen,
also auch entgegen der Einbahnstraße, befahrbar bleiben. Der Radverkehr wird ausschließlich auf 
der Fahrbahn geführt.“
 
3. Frage von Herrn Nagelschmidt:
„Entspricht der jetzige Ausbauzustand den Empfehlungen des Landes NRW für den Ausbau von 
Straßen oder z.B. der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden
und Kreise in NRW (AGFS NRW)?“
 
Antwort der Verwaltung:
„Die Fahrbahn weist dabei eine Regelbreite von mindestens 4,00m auf. Punktuell weitet die 
Fahrbahn sich auf bis zu 6,00m auf (Ausweichstelle vor Haus Nr. 82 und 84). An einer punktuelle 
Engstelle über rund 4,00m Länge beträgt die Fahrbahnbreite 3,60m (vor Haus Nr. 46). In 
Gegenrichtung wird der Radverkehr zudem auf einem 1,50m breiten Schutzstreifen geführt. Damit 
werden die Richtlinien und Empfehlungen der aktuellen und allgemein als Stand der Technik 
anerkannten technischen Regelwerke (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
FGSV) in Bezug auf den Begegnungsfall PKW/ Rad sowie die gegenläufige Öffnung der 
Einbahnstraße für den Radverkehr eingehalten.“
 
1. Frage von Herrn Hoffmann:
„Wurden den Mitarbeitern der Stadt Bergisch Gladbach für die Betriebsferien vom 22.12.2025 bis 
05.01.2026 Urlaubstage abgezogen?“
 
Antwort der Verwaltung:
„Ja.“
 
2. Frage von Herrn Hoffmann:
„Macht die Zentralwerkstatt auf dem Zandersgelände dem Bergischen Löwen Konkurrenz?“
 
Antwort der Verwaltung:
„Nein.“
 
3. Frage von Herrn Hoffmann:
„Ist es ein Fehler, wenn die großen Wohnobjekte ihre Sperrmülltermine alle zwei Monate zugeteilt 
bekommen?“
 
Antwort der Verwaltung
„Nein.“
 
 
Die Ratsmitglieder nehmen die vorgetragenen Einwohnerfragen und die Antworten der 
Verwaltung zur Kenntnis.
 
 
10. Entwurf des Jahresabschlusses 2024 des Kernhaushaltes der Stadt Bergisch 

Gladbach
 0170/2026
Die Ratsmitglieder nehmen die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.
 
 



11. Mitteilungsvorlage zum Bewilligungsbescheid im Rahmen der Teilnahme an 
dem Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW)

 0155/2026
Die Ratsmitglieder nehmen die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.
 
 
12. Jahresabschluss 2024 der Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH 

(EBGL)
 0191/2026
Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Gruppe Bürgerpartei GL, bei Enthaltung der Gruppe Die 
Linke und Herrn Santillán folgenden Beschluss:
 
Die Gesellschafterversammlung der Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH (EBGL) 
stellte im Umlaufverfahren - vorbehaltlich der Zustimmung des Rates - den 
Jahresabschluss zum 31.12.2024 im vorgelegten und durch den Wirtschaftsprüfer im 
Rahmen einer prüferischen Durchsicht bestätigten Umfang fest und entlastete die 
Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2024. 
Die von der Gesellschafterversammlung getroffenen Beschlüsse werden gemäß § 113 (1) 
GO NRW wie folgt gebilligt:
 
1. In der Bilanz zum 31.12.2024 werden Aktiva und Passiva mit 22.750.559,34 € und in der 

Gewinn- und Verlustrechnung der Jahresüberschuss 2024 mit 178.530,44 € festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss 2024 wird in Höhe von 178.530,44 € auf neue Rechnung 

vorgetragen.
3. Der Geschäftsführer Herr David Zenz wird für das Geschäftsjahr 2024 entlastet.
 
 
13. Umstrukturierung der städtischen Beteiligungen: Entsorgungsdienste 

Bergisch Gladbach GmbH und Infrastruktur- und Projektgesellschaft Bergisch 
Gladbach mbH

 0158/2026
Der Rat fasst einstimmig, bei Enthaltung einer Stimme aus den Reihen der Fraktion Bündnis 
90/DIE GRÜNEN, der Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft, der Gruppe Die Linke, der Gruppe 
Bürgerpartei GL und Herrn Santillán folgenden Beschluss:
 
1.  

a) Es erfolgt keine Vermögensübertragung der EBGL zum 01.01.2026.
b) Sowohl die EBGL als auch die IPGL bleiben als Gesellschaft bestehen.

2.  
a) Die Prozesse zur Fahrzeug- und Gerätschaftsbeschaffung für die Stadt und für die 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen werden ab dem 01.07.2026 durch den 
Abfallwirtschaftsbetrieb getätigt. Soweit die Fahrzeug- und Gerätschaftsbeschaffung
nicht unmittelbar für den Abfallwirtschaftsbetrieb erfolgt, wird der 
Abfallwirtschaftsbetrieb hierbei jeweils im Namen der bestellenden städtischen 
Organisationseinheit tätig. Die beschafften Fahrzeuge und Gerätschaften werden im 
Anlagevermögen des Kernhaushaltes bzw. der betreffenden eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung aktiviert.

b) Die Tätigkeit der EBGL, weitere Fahrzeuge und Gerätschaften über den aktuellen 
Bestand hinaus zwecks Vermietung an den städtischen Konzern anzuschaffen, wird 
zum 30.06.2026 eingestellt. Laufende Bestellungen werden noch von der EBGL 
abgewickelt. Die Bestandsfahrzeuge und Gerätschaften werden von der EBGL 
weiterhin bis zum Ende des Mietzeitraumes an den städtischen Konzern vermietet.

 
 
14. Strategisches Entwicklungskonzept Gronau; Maßnahme 5 – Programm zur 

klimaangepassten und energetischen Sanierung von Dächern, Fassaden und 
Vorzonen: Antragstellung im Rahmen des KfW-Förderprogramms 432

 0118/2026



Der Rat fasst mehrheitlich gegen die AfD-Fraktion folgenden Beschluss:
 
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat:

1. die Antragstellung der Verwaltung im Rahmen des KfW-Förderprogramms 432 
(„Energetische Stadtsanierung – Zuschuss 432“) zur Vorbereitung der Maßnahme M5
des Strategischen Entwicklungskonzeptes zu befürworten,

2. die Verwaltung zu beauftragen, die für die Förderung erforderlichen vorbereitenden 
Schritte fortzuführen – wobei die Umsetzung, die Beauftragung externer Leistungen 
und der Mittelabfluss ausdrücklich unter dem Vorbehalt einer positiven 
Förderzusage und der abschließenden politischen Beschlussfassung stehen und 

3. die im Falle einer Förderzusage erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 
voraussichtlich 12.500 EUR aus dem Teilhaushalt der Produktgruppe 14.032 
„Klimaschutzmanagement und kommunale Wärmeplanung“ bereitzustellen.

 
 
15. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung zur Teilnahme am 

Projektaufruf 2025/26 für das Förderprogramm des Bundes "Sanierung 
kommunaler Sportstätten"

 0085/2026
Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
 
Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach billigt die Teilnahme am Projektaufruf 2025/2026 für 
das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ beim Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung. 
Für folgende Maßnahmen sollen Projektskizzen eingereicht werden:
Sanierung Sporthalle Steinbreche, Umgestaltung Stadionareal an der Paffrather Str. 
(städtische Anträge), Sanierung Sportanlage am Braunsberg, Sanierung Sportanlage TuS 
Moitzfeld und Sanierung der Doppelsporthalle RTB (Vereinsanträge).
 
 
16. Umgestaltung Stadionareal – weiteres Vorgehen
 0111/2026
Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
 
Der bestehende Ratsbeschluss 0400/2025 vom 08.07.2025 zur Umgestaltung des 
Stadionareals an der Paffrather Straße wird aufgehoben und Variante 6 (Errichtung eines 
Kunstrasenspielfeldes auf dem „Nebenplatz“ und einer Schottertragschicht zur sportiven 
Nutzung auf dem alten Tennenplatz) wird umgesetzt. Die Differenz zwischen den Baukosten
der Variante 6 und den Haushaltsanmeldungen soll für die Errichtung von Sportflächen und
Sportangeboten auf dem alten Tennenplatz verwendet werden.
 
Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Verabschiedung und Genehmigung des 
Haushaltes 2026.
 
Mit der Umsetzung der Maßnahme soll die Infrastruktur- und Projektgesellschaft Bergisch 
Gladbach (IPGL) beauftragt werden.
 
 
17. Nebentätigkeiten des Bürgermeisters im Jahr 2025
 0005/2026
Die Ratsmitglieder nehmen die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.
 
 
17.1. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und Bündnis 90/ DIE 

GRÜNEN zu den Stadthäusern vom 11.02.2026
 0136/2026
Herr Kreutz erläutert, dass zu diesem Tagesordnungspunkt ein Änderungsantrag von Herrn 
Santillán vorliegen würde.



 
Herr Santillán äußert, dass der Änderungsantrag im zuständigen Ausschuss nicht behandelt 
worden sei. Nach der Geschäftsordnung habe er das Recht Änderungsanträge in den 
Ausschüssen zu stellen. Er halte grundsätzlich einen Masterplan für die Stadtmitte für richtig und 
sein Änderungsantrag enthalte bloß Ergänzungen, da in dem Antrag der anderen Fraktionen keine
Bürgerbeteiligung inkludiert sei. Die Bevölkerung sollte bei solchen Plänen definitiv eingebunden 
werden.
 
Herr Ebert erwidert, dass man bereits viele Planungen hierzu mit Bürgerbeteiligungen habe. 
Außerdem werde man zu diesem Thema auch mit einer Bürgerbeteiligung keine neuen 
Erkenntnisse sammeln.
 
Sodann stellt Herr Kreutz den Änderungsantrag von Herrn Santillán zu Abstimmung.
 
Für den Änderungsantrag stimmt Herr Santillán. Gegen den Änderungsantrag stimmen die CDU-
Fraktion, die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die AfD-Fraktion, die Fraktion 
Volt/Freie Wählergemeinschaft, die Gruppe Bürgerpartei GL und Herr Dr. Nuding. Die Gruppe Die 
Linke enthält sich der Stimme. Damit ist der Änderungsantrag mehrheitlich abgelehnt.
 
Der Rat fasst einstimmig, bei Enthaltung der Gruppe Die Linke folgenden Beschluss:
 
1. Masterplan Innenstadt
Die Verwaltung wird beauftragt, vor Durchführung einer Marktinteressensabfrage zu den 
Alten Stadthäusern gemeinsam mit einem externen Planungsbüro einen Masterplan 
Innenstadt als Fortschreibung und inhaltliches Update der Rahmenplanung Innenstadt zu 
erarbeiten. Der Masterplan soll folgende Inhalte umfassen:
a) Integrierte Betrachtung zentraler Flächen
Darstellung der wesentlichen Entwicklungsmöglichkeiten der städtischen Flächen
• Bahnhofsumfeld
• Postgelände
• Alte Stadthäuser
• Bibliothek
in einem zusammenhängenden städtebaulichen und funktionalen Zusammenhang.
b) Zukunftsszenarien (Scenario Planning)
Untersuchung und vergleichende Darstellung unterschiedlicher Zukunftsszenarien für die 
Entwicklung der Innenstadt, sowohl städtebaulich als auch hinsichtlich möglicher 
Nutzungen.
c) Einbeziehung des Zanders-Geländes
Das Zanders-Gelände ist zwingend in die Erarbeitung des Masterplans einzubeziehen – 
sowohl städtebaulich als auch in Bezug auf mögliche Nutzungen –, um die 
Innenstadtfunktion insgesamt zu stärken.
Insbesondere sollen die räumlichen Übergänge und Verzahnungen zwischen dem Zanders-
Gelände und der Innenstadt vertiefend ausgearbeitet werden.
d) Gesamtbetrachtung der Nutzungsmöglichkeiten
Die Nutzungsmöglichkeiten der städtischen Flächen sind im Zusammenhang zu betrachten,
um eine begründbare und nachvollziehbare Verteilung unterschiedlicher Nutzungen (z. B. 
Wohnen, Hotel, Gewerbe, öffentliche Nutzungen) darzustellen.
e) Vertiefung Alte Stadthäuser
Für den Bereich der Alten Stadthäuser ist eine vertiefende Bearbeitung vorzunehmen.
Hierzu sollen bildliche Darstellungen und Varianten erarbeitet werden, die mögliche 
städtebauliche Strukturen im Zusammenhang mit der umgebenden Bebauung 
veranschaulichen.
f) Zielsetzung
Ziel des Masterplans ist die Entwicklung einer integrierten Vision für die zentralen 
Innenstadtbereiche, die sowohl konzeptionell als auch bildlich nachvollziehbar dargestellt 
wird.
 
2. Stadtkante „An der Gohrsmühle“



Für den Bereich der Stadtkante An der Gohrsmühle wird aufgrund der heterogenen 
Eigentümerstruktur eine Zusammen-arbeit mit NRW.URBAN angestrebt. 
NRW.URBAN soll dabei die Planung und Durchführung des Prozesses übernehmen.
 
 
18. Umsetzung Bau-Turbo 1: Änderung der Zuständigkeitsordnung
 0811/2025
Herr Kreutz führt an, dass eine geänderte Beschlussempfehlung der Verwaltung aufgrund der 
vorangegangenen Diskussionen im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss vorliegen würde. 
 
Herr Ebert äußert, dass diese Formulierung die Meinung des SPLA entsprechend abbilde.
 
Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Gruppe Bürgerpartei GL folgenden Beschluss:
 
Beschluss 1
Die Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach wird wie folgt geändert:
§ 15 Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss
(2) Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss entscheidet über
(…)
(hinter 10. neu einzufügen):
11. die Zustimmung der Gemeinde nach § 36a BauGB zu Vorhaben nach § 31 Absatz 3 und 

§ 34 Absatz 3b, sofern es sich nicht um besonders einfach zu entscheidende und / oder 
in ihrer Folgewirkung gering einzustufende Vorhaben handelt, über die die 
Bürgermeisterin/der Bürgermeister entscheidet,

12. die Zustimmung der Gemeinde nach § 246e (Befristete Sonderregelung für den 
Wohnungsbau), sofern es sich nicht um besonders einfach zu entscheidende und / 
oder in ihrer Folgewirkung gering einzustufende Vorhaben handelt, über die die 
Bürgermeisterin/der Bürgermeister entscheidet.

Beschluss 2
Die Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach wird wie folgt ergänzt:
§ 19 Zuständigkeiten der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister entscheidet außer in den ihr/ihm durch 
gesetzliche Regelung oder Hauptsatzung vorbehaltenen Angelegenheiten über
(…)
(hinter 12. neu einzufügen):
13. die Zustimmung der Gemeinde nach § 36a BauGB zu besonders einfach zu 

entscheidenden und / oder in ihrer Folgewirkung gering einzustufende Vorhaben bis zu 
drei Wohneinheiten und Bauvorhaben ohne grundsätzliche Änderung der 
Geschossigkeit im Vergleich zur Umgebungsbebauung nach § 31 Absatz 3 und § 34 
Absatz 3b BauGB,

14. die Zustimmung der Gemeinde zu besonders einfach zu entscheidenden und / oder in 
ihrer Folgewirkung gering einzustufende Vorhaben bis zu drei Wohneinheiten und 
Bauvorhaben ohne grundsätzliche Änderung der Geschossigkeit im Vergleich zur 
Umgebungsbebauung nach § 246e BauGB (Befristete Sonderregelung für den 
Wohnungsbau).

Beschluss 3
Dem Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss wird jährlich eine Liste mit jenen 
Bauvorhaben vorgelegt, welche denen die Verwaltung im Rahmen des Bauturbos ohne 
Beteiligung des Ausschusses genehmigt zugestimmt hat.]
 
 
19. Umsetzung Bau-Turbo 2: Städtebauliche Grundsatzziele
 0076/2026
Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Gruppe Bürgerpartei GL, bei Enthaltung von der Gruppe Die 
Linke und Herrn Santillán folgenden Beschluss:
 
Beschluss 1



Der Rat beschließt die unter II. aufgeführten städtebaulichen Grundsatzziele (bei Streichung
des Wortes „großzügig“ in den Ziffern 1 und 5) als handlungsleitend bei Entscheidungen 
über die Zustimmung der Gemeinde zu Ersuchen im Rahmen des „Wohnungsbau-Turbos“.
 
Beschluss 2
Die Abgrenzung, was besonders einfach zu entscheidende und / oder folgenlose Vorhaben 
sind, über die denen gem. Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach die 
Bürgermeisterin/der Bürgermeisters die Zustimmung versagen kann (Ablehnung) 
entscheidet, richtet sich nach den in dieser Vorlage beschlossenen städtebaulichen 
Grundsatzzielen und Ausführungen.
 
Beschluss 3
Die in dieser Vorlage gemachten Verfahrensvorgaben (IV.) sind einzuhalten.]
 
 
20. Bauprojekt „Im Bungert“ – Zustimmung der Gemeinde i.S.d. § 246e BauGB
 0810/2025
Der Rat fasst einstimmig, bei Enthaltung der Gruppe Bürgerpartei GL folgenden Beschluss:
 
1. Der Rat erteilt für das Projekt „Im Bungert“ die Zustimmung der Gemeinde gemäß § 246e 

Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 36a BauGB, vorbehaltlich des Abschlusses eines 
städtebaulichen Vertrags zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger.

2. Der Rat beauftragt die Verwaltung, den städtebaulichen Vertrag nach erfolgter 
städtebaulicher Übereinkunft mit dem benachbarten Projekt „Aufstockung Schloss 
Center“ und der Vorlage aktualisierter Entwurfsunterlagen abzuschließen.

 
 
21. Bauvorhaben Hauptstraße (Wohnanlage mit Kurzzeitpflegestation) 

– Genehmigung nach dem Bauturbo
 0007/2026
Der Rat fasst einstimmig, bei Enthaltung der Gruppe Bürgerpartei GL folgenden Beschluss:
 
Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss erteilt für das Projekt Hauptstraße die 
Zustimmung der Gemeinde gemäß dem sog. „Bau-Turbo“ (§ 31 Abs. 3 bzw. § 246e 
Baugesetzbuch (BauGB)) i. V. m. § 36a BauGB.
 
 
22. Beschluss des Abwasserbeseitigungskonzept 2027 bis 2032
 0072/2026
Herr Haasbach weist darauf hin, dass der letzte Satz der geänderten Beschlussempfehlung des 
AFBL dahingehend geändert werden müsse, dass „§ 5 Absatz 1 der Zuständigkeitsordnung 
einzuhalten sei“.
 
Herr Dr. Metten gibt an, dass in den Ausschüssen eine Berechnung angefragt worden sei, aus der 
hervorgehe, um wie viel Prozent sich durch diesen Beschluss die derzeitigen Abwassergebühren 
erhöhen würden. Eine entsprechende Antwort liege bislang nicht vor. Dies stelle jedoch eine 
wesentliche Entscheidungsgrundlage dar.
 
Frau Steidle teilt hierzu mit, dass bislang lediglich die reinen Investitionen berechnet worden seien.
Die Kosten des Schmutzwassers beliefen sich derzeit auf 3,93 € pro Kubikmeter und würden in 
den nächsten fünf Jahren voraussichtlich um 0,41 € bis 0,66 € ansteigen. Diese Entwicklung werde
in den kommenden Jahren variieren, eine Kumulation sei jedoch nicht zu erwarten. Für das 
Regenwasser betrage die aktuelle Gebühr 1,69 € pro Quadratmeter und würde voraussichtlich um 
0,46 € bis 0,72 € steigen. Dies wirke sich auf den Kernhaushalt aus, da die Straßenentwässerung 
von diesem zu tragen sei. Der entsprechende Aufwand würde sich um etwa 1,4 bis 2,2 Millionen 
erhöhen, was eine erhebliche Belastung für den Kernhaushalt darstelle.
 



Herr Eggert fügt ergänzend hinzu, dass 68 % der Belastung die Bürger tragen und die Stadt somit 
die anderen 32 % zu tragen habe. 
 
Herr Dr. Metten teilt mit, dass es Fakt sei, dass die Gebühren um 16 % beim Schmutzwasser und 
42 % beim Regenwasser steigen würden. Er teilt mit, dass sie notgedrungen im Vertrauen in die 
Verwaltung zustimmen würden, allerdings Bedenken aufgrund der massiven Steigung hätten.
 
Herr Wagner teilt zur Einordnung der Gebührenhöhe mit, dass die Grundstücke bei dieser 
Berechnung nicht berücksichtigt worden seien. Zum anderen seien Ansätze getroffen worden, die 
eher dem konsumtiven Bereich zuzurechnen seien und sich entsprechend dort niederschlagen 
würden.
 
Herr Klein teilt mit, dass das Abwasserbeseitigungskonzept in der Vergangenheit bis zu 
zweistellige Millionenbeträge in den Haushalt eingebracht habe. Das Verfahren sei jedoch 
geändert worden, sodass Überschüsse aus den Abwassergebühren an die Bürger auszukehren 
seien. Er frage an, wie hoch die jährlichen positiven handelsrechtlichen Gewinne aus der 
Abwasserbeseitigung für die kommenden Jahre geplant seien.
 
Frau Steidle erwidert, dass ihr die jeweiligen Beträge nicht präsent seien, diese jedoch den 
Wirtschaftsplänen des Abwasserwerks entnommen werden könnten. Es werde zwar ein 
entsprechender Ertrag erzielt, jedoch fließe kein Geld in den Haushalt, da dieses im Abwasserwerk
verbleibe und dem Eigenkapital zugeführt werde.
 
Herr Klein fragt an wie viel Geld man zurücklegen würde, um die Gewinne auszuschütten. Des 
Weiteren möchte er wissen, wann und durch wen entschieden würde, ob und wie viel dieser 
Gewinne ausgeschüttet werde und welche davon nicht ausgeschüttet würden. 
 
Frau Steidle teilt mit, dass dies im Zuge der Jahresabschlüsse des Abwasserwerks entschieden 
werde und dort auch ersichtlich sei, in welcher Höhe entsprechende Beträge anfielen und wie mit 
diesen verfahren werde. Es werde kein Geld im Abwasserwerk angesammelt. Die erwirtschafteten 
Mittel dienten vielmehr dazu, Investitionen zu finanzieren, sodass diese nicht anderweitig 
refinanziert werden müssten.
 
Herr Klein fragt an, wie die Gelder ermittelt würden, die an die Gebührenzahler wieder 
ausgeschüttet würden.
 
Frau Steidle erwidert, dass dies im Zusammenhang mit der Gebührenkalkulation stehe. Es werde 
geprüft, welche Ausgaben in den vergangenen Jahresabschlüssen tatsächlich angefallen seien 
und welche Ansätze in der letzten Gebührenkalkulation berücksichtigt worden seien. Hieraus 
ergebe sich eine Gebührenüber- oder -unterdeckung, die in die nächste Gebührenkalkulation 
einfließe.
 
Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Gruppe Bürgerpartei GL und Herrn Santillán folgenden 
geänderten Beschluss:
 
Bei der konkreten Ausgestaltung und Umsetzung einzelner Maßnahmen ist dem Aus-
schuss jeweils stets auch die wirtschaftlichste, rechtssichere Variante darzustellen, die 
unter Berücksichtigung von Investitions-, Betriebs- und Folgekosten insgesamt zur 
geringstmöglichen Gebührenbelastung führt. § 5 Absatz 1 der Zuständigkeitsordnung ist 
dabei zu beachten.
 
 
23. Vergabesatzung zum Unterschwellenvergaberecht
 0113/2026
Frau Meuthen teilt mit, dass man in der letzten Ratssitzung den Auftrag erhalten habe, einen 
entsprechenden Entwurf zu erstellen. Diesem Auftrag sei man nachgekommen, mit dem Ziel, sich 
möglichst eng an der Landesgesetzgebung zu orientieren. Sie gibt an, dass es hierzu zwei 
Neuigkeiten gebe. Zum einen gebe es im Rahmen der Modernisierungsagenda zwischen Bund 



und Ländern einen vergaberechtlichen Aspekt, in dem sich Bund und Länder verpflichtet hätten, 
insbesondere die UVgO zu vereinheitlichen. Zum anderen laufe gegen die Stadt Köln, die bislang 
keine entsprechende Satzung erlassen habe, ein Klageverfahren vor dem Landgericht Köln, 
welches diese Satzungslosigkeit angreife. Eine Entscheidung in diesem Verfahren stehe derzeit 
noch aus. Weiterhin führt sie aus, dass bei der Erstellung der Satzung dem Aspekt der 
Wirtschaftlichkeit besondere Bedeutung beigemessen worden sei, um eine zusätzliche Belastung 
der Steuerzahler durch Gebühren möglichst zu vermeiden.
 
Herr Lucke fragt an, welche Ergebnisse die Abstimmung mit den Nachbarkommunen erbracht 
habe, da mehrere dieser Kommunen über keine entsprechende Satzung verfügten. Zudem bitte er 
um Ausführung, worin der konkrete Gegenstand des Klageverfahrens liege, insbesondere ob sich 
dieses gegen die Satzung selbst oder gegen Fragen der Anwendung vergaberechtlicher 
Vorschriften richte.
 
Frau Meuthen erwidert, dass es zutreffend sei, dass einige Kommunen bislang keine Satzung 
erlassen hätten. Gegenstand des Klageverfahrens sei jedoch konkret die Satzungslosigkeit. In 
dem vorliegenden Fall werde insbesondere die Neutralität der Kriterien bestritten.
 
Herr Lucke spricht den Grundsatz der Verfahrensbeschleunigung an und teilt mit, dass die neue 
Satzung gegenüber der bisherigen Rechtslage als Verbesserung anzusehen sei. Gleichwohl gebe 
es weiterhin Vorgaben, bei denen streitig sei, ob diese erforderlich seien. Man stehe dem Erlass 
einer Satzung nach wie vor kritisch gegenüber und schlage vor, nach einem Jahr zu evaluieren, 
wie sich die Regelungen in der Praxis bewährt hätten.
 
Frau Meuthen teilt mit, dass in die Satzung lediglich solche Regelungen aufgenommen worden 
seien, die als grundlegende Selbstverständlichkeiten für jedes Vergabeverfahren gelten sollten.
Zum Thema Evaluation gibt sie an, dass sie dies für eine sinnvolle Vorgehensweise halte, da sich 
innerhalb eines Jahres wesentliche Veränderungen ergeben könnten und auf diese Weise eine 
gewisse Kontinuität sichergestellt werden könne.
 
Herr Samirae teilt mit, dass man den Entwurf der Vergabesatzung grundsätzlich für gut erachte. 
Das Ziel, Bürokratie bei Vergaben zu reduzieren, unterstütze man vollumfänglich. Wer in der 
Verwaltung tätig sei, wisse, wie viel Zeit Vergabeverfahren in Anspruch nehmen könnten. Die 
Satzung solle diesen Prozess vereinfachen, was ausdrücklich begrüßt werde. Es fehle jedoch an 
drei wichtigen Punkten: Zum einen fehle eine Regelung zu Interessenkonflikten; wer persönlich 
befangen sei, dürfe an der Vergabe nicht mitwirken, dies müsse ausdrücklich aufgenommen 
werden. Zum anderen fehle ein ausdrückliches Stückelungsverbot. Außerdem solle die 
Vertraulichkeit von Angeboten geregelt werden. Zusätzlich werde angeregt, die Grenze für den 
Direktauftrag von 150.000 Euro auf 100.000 Euro zu senken.
 
Frau Meinhardt teilt mit, dass sie den Eindruck habe, die Verwaltung werde für unzureichend 
informiert gehalten. Es würden Nachfragen gestellt, die Frau Meuthen bereits zuvor beantwortet 
habe.
 
Herr Ebert teilt mit, dass es sich insgesamt um einen vernünftigen Entwurf handele. Das Thema 
Korruption sei ein gesondertes Anliegen, das nicht mit der Vergabesatzung vermischt, sondern 
separat behandelt werden solle. Sofern es hilfreich erscheine, könne man die Satzung nach einem
Jahr überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.
 
Herr Klaas merkt an, dass die Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden sei. Dementsprechend 
sei es obsolet, über die von Herrn Samirae angesprochenen Punkte zu entscheiden.
 
Herr Kraus schließt sich an und teilt mit, dass beide Positionen als vertretbar angesehen werden 
könnten.
 
Für den Antrag der Gruppe Bürgerpartei GL stimmt die Gruppe Bürgerpartei GL. Gegen den 
Antrag der Gruppe Bürgerpartei GL stimmen die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die AFD-Fraktion, die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft, die 



Gruppe Die Linke, Herr Dr. Nuding und Herr Santillán. Damit ist der Antrag der Bürgerpartei GL 
mehrheitlich abgelehnt.
 
Der Rat fasst mehrheitlich bei Enthaltung der CDU-Fraktion sowie der Gruppe Bürgerpartei GL 
folgenden Beschluss:
 
Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschließt entsprechend dieser Beschlussvorlage die 
Vergabesatzung zum Unterschwellenvergaberecht in Form der beiliegenden Satzung.
 
 
24. Heimatpreis 2026
 0802/2025
Herr Kochan fragt an, ob der Heimatpreis nach den zuvor beschlossenen Punkten zum Thema 
Haushalt und Stellenplan überhaupt noch umgesetzt werden könne. 
 
Herr Ruhe antwortet, dass der Heimatpreis grundsätzlich personell durchführbar sei, da die Stelle 
der zuständigen Kolleginnen bis zum 31.12.2026 befristet sei. Da Fachbereich 9 ohnehin wenig 
Mittel für freiwillige Aufgaben zur Verfügung habe, könne er sich nach dem Beschluss der 
Rasenmäher-Methode vorstellen, dass die Umsetzung des Heimatpreises schwierig werde. 
 
Der Rat fasst mehrheitlich gegen drei Stimmen aus den Reihen der SPD-Fraktion, bei Enthaltung 
der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN und der Gruppe Die Linke und der 
Gruppe Bürgerpartei GL folgenden Beschluss:
 

1. Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschließt, für das Jahr 2026 einen Heimat-
Preis, vorbehaltlich der Förderung durch die Bezirksregierung, auszuloben.

2. Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschließt, für das Jahr 2027 einen Heimat-
Preis, vorbehaltlich der Förderung durch die Bezirksregierung, auszuloben.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Fördermittel bei der 
Bezirksregierung zu beantragen.

 
 
25. VIII. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Bergisch Gladbach
 0107/2026
Herr Samirae teilt mit, dass die Sache juristisch nicht einfach sei. Er müsse einen 
Änderungsantrag zu der Hauptsatzung stellen. Eine Änderung in der Gemeindeordnung sei dafür 
nicht notwendig. Er weist darauf hin, dass es Pflicht sei dies umzusetzen und er sonst Rechtsmittel
einlegen würde. 
 
Herr Dr. Bacmeister gibt an, dass es einen Brief des Städte- und Gemeindebundes gebe, welcher 
eine andere Auffassung vertrete. 
 
Herr Klein teilt mit, dass er sich freue, dass der Städte- und Gemeindebund endlich etwas 
Ordentliches geschrieben habe. 
 
Zunächst stellt Herr Kreutz den Änderungsantrag der Gruppe Bürgerpartei GL zur Abstimmung.
 
Für den Änderungsantrag stimmen die AfD-Fraktion und die Gruppe Bürgerpartei GL. Gegen den 
Antrag stimmen die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die 
Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft und Herr Dr. Nuding. Die Gruppe Die Linke und Herr 
Santillán enthalten sich der Stimme. Damit ist der Antrag der Gruppe Bürgerpartei GL mehrheitlich 
abgelehnt.
 
Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Gruppe Bürgerpartei GL und Herrn Santillán folgenden 
Beschluss:
 
Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschließt die VIII. Nachtragssatzung zur 
Hauptsatzung der Stadt Bergisch Gladbach in der vorliegenden Fassung.



 
 
26. VII. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des 

Rates der Stadt Bergisch Gladbach
 0056/2026
 
Herr Samirae teilt mit, dass er einen Änderungsantrag zur Änderung der Geschäftsordnung 
vorgelegt habe. Der größte Teil der Änderungen sei lediglich redaktioneller Art. Ein wesentlicher 
Aspekt sei, dass der Änderungsantrag die Teilnahme von Ratsgruppen am Ältestenrat vorsehe. 
 
Zunächst stellt Herr Kreutz den Änderungsantrag der Gruppe Bürgerpartei GL zur Abstimmung.
 
Für den Änderungsantrag stimmen die Gruppe Bürgerpartei GL und eine Stimme aus den Reihen 
der AfD-Fraktion. Gegen den Antrag stimmen die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, die AfD-Fraktion, die Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft und Herr 
Dr. Nuding. Die Gruppe Die Linke und Herr Santillán enthalten sich der Stimme. Damit ist der 
Antrag der Gruppe Bürgerpartei GL mehrheitlich abgelehnt.
 
Der Rat fasst mehrheitlich gegen die Gruppe Bürgerpartei GL und Herrn Santillán folgenden 
Beschluss:
 
Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschließt die VII. Änderung der Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach in der vorliegenden
Fassung.
 
 
27. Änderung der "Allgemeinen Regelungen für die Durchführung von 

auswärtigen Klausurtagungen der Fraktionen"
 0103/2026
Der Rat fasst mehrheitlich gegen die AfD-Fraktion und Herrn Santillán folgenden Beschluss:
 
In Ergänzung der Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.03.2010 und des 
Rates vom 25.03.2010 zur Vorlage Nr. 0131/2010 – Ergänzung der Regelungen über die 
Zuwendungen zu den Aufwendungen der Geschäftsführungen der Stadtratsfraktionen –, 
des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.10.2015 und des Rates vom 03.11.2015 zur 
Vorlage Nr. 0358/2015 – Änderung der „Allgemeinen Regelungen für die Durchführung von 
auswärtigen Klausurtagungen der Fraktionen“ – sowie des Hauptausschusses vom 
21.03.2023 und des Rates vom 28.03.2023 zur Vorlage Nr. 0110/2023 wird die dieser Vorlage 
als Anlage 1 beigefügte Änderung der „Allgemeinen Regelungen für die Durchführung von 
auswärtigen Klausurtagungen der Fraktionen“ beschlossen. Die übrigen Beschlussinhalte 
aus den vorgenannten Sitzungen bleiben unverändert bestehen.
 
 
28. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Bergisch Gladbach und 

der Gemeinde Odenthal über die Übernahme von Werkstattleistungen für die 
Feuerwehr der Gemeinde Odenthal durch die Stadt Bergisch Gladbach

 0041/2026
Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
 
Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach stimmt dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung über die Übernahme von Werkstattleistungen für die Feuerwehr der 
Gemeinde Odenthal durch die Stadt Bergisch Gladbach entsprechend der Anlage der 
Vorlage zu.
 
 
29. Satzung Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

(Inklusionsbeirat)
 0139/2026



Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
 
Der Rat beschließt die neue Satzung des Beirates für die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung (Inklusionsbeirat).
 
 
30. Berufung der Mitglieder in den  Beirat für die Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen (Inklusionsbeirat)
 0140/2026
Der Rat trifft einstimmig folgenden Wahl:
 
Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach wählt die in der Vorlage genannten Bewerberinnen und 
Bewerber in den „Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Inklusionsbeirat)“:
 
Ordentliches Mitglied  Stellvertretendes Mitglied
Uta Vossebrecker Sophia Schubert
Hannah Skudlarek Friedrich Imdahl
Salvatore Montana N.N.
Angelika Freimuth Elisabeth Watzlawek
Jürgen Münsterteicher Frank Kellershoff
Beate Block-Theissen Nikolaus Mohr
Markus Winterscheidt Ursula Meeth
Katharina Kaul Anne Skribbe
Roswitha Lawrenz Martin Holst
Werner Hering N.N.
Andrea Kowalewski-Brüwer Dagmar Frebert
Hildegard Allelein Stephan von Sydlitz
Ursula Bundschuh Angela Mascharz
 
 
31. Entsendung von Mitgliedern des Seniorenbeirates in Ausschüsse
 0062/2026
Der Rat trifft einstimmig folgende Wahl:
 
Folgende Mitglieder des Seniorenbeirates werden bestellt:
1. Als beratendes Mitglied wird Frau Hildegard Gitschier-Piepenbrock in den Ausschuss für

Anregungen und Beschwerden (AAB) entsandt.
2. Als persönliche Stellvertretung wird Herr Johannes Ditsche in den Stadtentwicklungs- 

und Planungsausschuss (SPLA) entsandt.
3. Als persönliche Stellvertretung wird Frau Karin Schier in den Ausschuss für Infrastruktur

und Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO) entsandt.
 
 
32. Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten
  
 
32.1. Wahl eines/einer stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der 

Bäderbetriebsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH
 0173/2026
Herr Kreutz teilt mit, dass der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in seiner konstituierenden Sitzung 
am 04.11.2025 folgende Personen durch Wahl in den Aufsichtsrat der Bäderbetriebsgesellschaft 
Bergisch Gladbach entsandt habe:
 
• Kreutz, Marcel (Vorsitzender)
• Henkel, Harald
• Kraus, Robert-Martin
• Waldschmidt, Klaus W.
• Wasmuth, Dorothee



• Dettmar, Rainer (s.B.)
• Cremer, Frank
 
Er teilt mit, dass er selbst als Vorsitzender des Aufsichtsrates bestimmt wurde, jedoch der 
stellvertretende Vorsitzende noch nicht bestimmt sei. Vor diesem Hintergrund wählt der Rat aus 
einem der 6 weiteren Vertreter der Gesellschafterin Stadt Bergisch Gladbach eine/n 
stellvertretende/n Ausschussvorsitzende/n.
 
Vorgeschlagen wird hierzu:

- Dettmar, Rainer
- Kraus, Robert-Martin

 
Für Herrn Kraus stimmen die CDU-Fraktion, die AfD-Fraktion sowie die Gruppe Bürgerpartei GL.
 
Für Herrn Dettmar stimmen die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90 die Grünen, die Gruppe DIE
LINKE sowie Herr Santillán. 
 
Der Rat trifft damit folgende Wahl:
 
Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach wählt Herrn Robert-Martin Kraus mit sofortiger 
Wirkung zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Bäderbetriebsgesellschaft 
Bergisch Gladbach mbH. 
 
 
32.2. Antrag der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bergisch Gladbach vom 02.03.2026 

zur Umbesetzung im Aufsichtsrat der Zanders Entwicklungsgesellschaft mbH
 0175/2026
Der Rat trifft mehrheitlich gegen die Gruppe DIE Linke, die Gruppe Bürgerpartei GL sowie Herrn 
Santillán, bei Enthaltung von 14 Ratsmitgliedern folgende Wahl:
 
Herr Lutz Urbach wird anstelle des ausscheidenden Mitglieds Herrn Rolf Becker ab sofort 
zum Mitglied des Aufsichtsrates der Zanders-Entwicklungsgesellschaft GmbH bestellt.
 
 
33. Mitteilungen zur Umbesetzung in den Ausschüssen
  
 
33.1. Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bergisch Gladbach vom 03.02.2026 

auf Entsendung sachkundiger Bürgerinnen und Bürger auf die Liste der 
Stellvertretungen für verschiedene Ausschüsse.

 0104/2026
Die Ratsmitglieder nehmen die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.
 
 
33.2. Antrag der Gruppe Bürgerpartei GL vom 25.02.2026 (eingegangen am 

25.02.2026) auf Umbesetzung in den Ausschüssen
 0169/2026
Die Ratsmitglieder nehmen die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.
 
 
33.3. Antrag der Fraktion Volt/Freie Wählergemeinschaft vom 02.03.2026 (Eingang 

02.03.2026) auf Entsendung eines sachkundigen Bürgers auf die Liste der 
Stellvertretungen für diverse Ausschüsse

 0176/2026
Die Ratsmitglieder nehmen den Antrag zur Kenntnis.
 
 
34. Anträge der Fraktionen



  
Es liegen keine Anträge der Fraktionen vor.
 
35. Anfragen der Ratsmitglieder
  
 
35.1. Anfrage der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bergisch Gladbach zur Aktion "100 

Bäume für Bergisch Gladbach"
 0172/2026
Die Ratsmitglieder nehmen die Vorlage zur Kenntnis.
 
35.2. Mündliche Anfragen
  
Herr Reiländer: Anfrage zum Thema Schloßstraße
 
Herr Reiländer äußert, dass auf der Schloßstraße leider immer noch sehr viele Fahrzeuge in 
falschen Bereichen abgestellt seien. Er fordert, dass die bestehenden Verkehrsregeln erkennbar 
sein müssten. 
 
Herr Eggert antworte, dass man auf der Schloßstraße sehr intensiv Kontrollen durchführe. Man 
habe sich außerdem zusammengesetzt, um zu überlegen, wie man das Verfahren künftig 
verbessern könne. 
 
Herr Klaas: Anfrage zum Thema Auswirkungen Haushaltsbeschluss
 
Herr Klaas führt an, dass aufgrund des Haushaltsbeschlusses künftig Maßnahmen gegenfinanziert
werden müssten und freiwillige Maßnahmen darunter leiden würden. Er bitte darum in den 
kommenden Ausschüssen darzustellen, welche Maßnahmen davon betroffen seien und wie sich 
dies auf die personelle Situation auswirken würde. 
 
Herr Kreutz antwortet, dass diese Anregung aufgenommen werde.
 
Herr Santillán: Anfrage zum Thema städtische Website
 
Herr Santillán äußert, dass er auf der städtischen Website als fraktionslos bezeichnet werde. Er 
gehöre allerdings der Partei Die Linke an. Bei der CDU-Fraktion würden die Ratsmitglieder, die der
FDP angehören würden, auch mit FDP gekennzeichnet. Er fragt an, warum hier ein Unterschied 
gemacht werde.
 
Herr Ruhe antwortet, dass die Ratsmitglieder Fraktionen und Gruppen zugeordnet würden und 
Herr Santillán Einzelratsmitglied sei und deshalb hier keine Zuordnung zu finden sei. Man könne 
die Parteizugehörigkeitsbezeichnung selbstverständlich auch bei Herrn Santillán 
programmsystematisch einrichten. 
 
Herr Niemann: Anfrage zum Thema Haushaltsrede AfD-Fraktion
 
Herr Niemann fragt bezüglich der Haushaltsrede der AfD-Fraktion an, was Herrn Kreutz an dem 
Begriff Remigration auszusetzen habe.
 
Herr Kreutz verweist auf eine schriftliche Beantwortung der Anfrage.
 
Herr Kirch: Anmerkung zum Thema Schloßstraße
 
Herr Kirch merkt an, dass er die Wahrnehmung, von der von Herrn Reiländer dargestellten 
Problematik auf der Schloßstraße nicht teilen könne und bedanke sich bei der Verwaltung für die 
dort geleistete Arbeit.
 
Herr Dr. Metten: Anmerkung zum Inhalt der Anfragen der Ratsmitglieder



 
Herr Dr. Metten wirft ein, dass die Anfrage von Herrn Klaas ein verkappter Antrag gewesen sei und
somit nicht unter diesem Tagesordnungspunkt behandelt werden könne.
 
Herr Kreutz schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 23:04 Uhr.

 
 
 

 

gez. gez.
Marcel Kreutz                                                                      Saskia Anger
Bürgermeister                                                                      Schriftführung
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